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Kassenärztlicher Notfalldienst für die Bereiche Radeberg, Wachau, Arnsdorf, Wallroda, Klein-
wolmsdorf und Fischbach sowie den Bereich Ottendorf-Okrilla
Notfalldienstzeiten:
112                             Notruf Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt, Telefon und Fax
116 117                     Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
                                    Mo., Di., Do.:       19.00 Uhr bis zum nächsten Tag 7.00 Uhr
                                    Mi., Fr.:                  14.00 Uhr bis zum nächsten Tag 7.00 Uhr
                                    Sa., So.:                 24 Stunden
03571-19222            Anmeldung Krankentransport
                                    (für Ärzte, Krankenhäuser, Pflegeheime und Patienten)
03571-19296            Allgemeine Erreichbarkeit der Leitstelle / Feuerwehr

Notdienst Zahnärzte Kamenz / Radeberg
07.09. Praxis Dr. Ulrike Dannenberg

Topfmarkt 5, 01936 Königsbrück Tel. 035795 / 315 10
08.09. BAG Dr. med. dent. Uwe Weber, Dr.med. Cornelia Weber

Dr.-Albert-Dietze-Str. 11, 01454 Radeberg Tel. 03528 / 44 20 33

Notdienstbereitschaft Apotheken Dienstwechsel jeweils 8.00 Uhr
07.09. Marien-Apotheke, Elstra Tel. 035793 / 8 30
08.09. Elefanten Apotheke, Großröhrsdorf Tel. 035952 / 589 15
09.09. Apotheke am Forst, Kamenz Tel. 03578 / 31 80 20
10.09. Linden-Apotheke, Langebrück Tel. 035201 / 700 11
11.09. Stadt-Apotheke, Großröhrsdorf Tel. 035952 / 330 31
12.09. Hirsch-Apotheke, Ottendorf-Okrilla Tel. 035205 / 542 36
13.09. Arnoldis-Apotheke, Arnsdorf Tel. 035200 / 25 6-0

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst für die Bereiche Arnsdorf, Großröhrsdorf, Langebrück,
Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Schönfelder Hochland und Wachau
werkt. 18.00-08.00 Uhr u. Sa., So. ganztägig, nur nach telef. Anmeldung
06.09. - 13.09.24: Frau TÄ Junkert, Radeberg

Tel. 0160 / 125 29 84

Notfallservice der Tagesklinik für Kleintiere Stolpen                Tel. 035973 / 2830
wochentags:                     8.00 Uhr - 21.00 Uhr
samstags:                          8.00 Uhr - 17.00 Uhr (mit telefon. Anmeldung)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Tel. 03528 4877163
für Radeberg und Umgebung

HOGASPORT Hotel-, Gastronomie- und Sportstätten - Betriebsgesellschaft mbH 
Am Sandberg 2 l 01454 Radeberg

BARES FÜR WA(H)RES
Wenn’s bei Neumann 2x klingelt

--- Jetzt Resttickets sichern! ---
Karten auch online unter

Generalprobe am 18.09.2024
Sonderpreis nur 25,- €

PREMIERE 19.09.2024

Das sächsische Kabinett hat am 27.08.2024
grünes Licht für das Ausbildungscluster Mi-
kroelektronik (SAM) gegeben. Das gemeinsame
Ziel ist die Absicherung des entstehenden Be-
darfs an Fachkräften in der Halbleiterbranche.
Dafür sollen ab dem Ausbildungsjahr 2028/29
bis zu 1.000 Ausbildungsplätze bereitstehen.
Um das zu erreichen, möchte der Freistaat
bestehende Ausbildungseinrichtungen mo-
dernisieren und erweitern. Zusätzlich besteht
Bedarf an neuen Schulungsräumen, Laboren
und Werkstätten sowie einem Reinraum, die
auch zur Weiterbildung genutzt werden kön-
nen. Dieser neue Ausbildungscampus für Mi-
krotechnologen soll in Radeberg entstehen. 
Wirtschaftsminister Martin Dulig: „Wir haben
uns ganz bewusst für den Standort Radeberg

entschieden. Damit sorgen wir dafür, dass die
positiven Auswirkungen der Halbleiterentwick-
lung ganz direkt im Umland von Dresden an-
kommen. Handwerk und Mittelstand sind ein
elementarer Bestandteil des Silicon Saxony. Wir
sorgen dafür, dass sie weiter von den Investi-
tionen der Weltkonzerne profitieren. Das Aus-
bildungscluster Mikroelektronik ist ein großer
Baustein für den Fachkräftebedarf. Das beson-
dere Engagement der Stadt Radeberg und des
Landkreises Bautzen hat uns überzeugt.“

Radebergs Oberbürgermeister Frank Höhme
zeigt sich erfreut: „Radeberg profitiert einmal
mehr von seiner direkten Nähe zu Dresden
und kann unmittelbar an hochmoderner Tech-
nologieentwicklung teilhaben. Ich habe dies
sofort als Chance für Radeberg gesehen und

mich für unsere
Stadt als Standort
für den Ausbil-
dungscampus für
Mikrotechnologie
stark gemacht.
Nun werden tat-
sächlich dringend
benötigte Fachkräf-
te in der Mikro-
technologie künftig
aus Radeberg kom-
men! Das sind sehr
gute Nachrichten
für unsere Stadt
und für Sachsen.
Unsere Stadt ist zu-
kunftsgewandt und
vielseitig, das wird
das Ausbildungs-
zentrum umso
mehr beweisen!“

Sachsen hat sich
zum bedeutend-
sten Standort der
Halbleiterindustrie
in Europa entwi-
ckelt: Jeder dritte
in Europa produ-

zierte Chip kommt aus Sachsen. Durch Erwei-
terungen und Neuansiedlungen großer Unter-
nehmen, wie Infineon, Bosch und ESMC, wird
die internationale Strahlkraft der Region weiter
wachsen. Nach der Schaffung der industriellen
Basis und dem Ausbau der Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten bildet die Bereitstellung
von qualifizierten Ausbildungs- und Fachkräften
die größte Herausforderung der kommenden
Jahre. Heute arbeiten in der Branche ca. 80.000
Menschen. 2030 werden es über 100.000 sein.
Das ist ein jährlicher Zuwachs von bis zu 3.000
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der
große Fachkräftebedarf der Halbleiterindustrie,
der Zulieferer und des regionalen Mittelstandes
kann nicht aus dem Bestand gedeckt werden.
Neben den Investitionen in Ausbildungsein-
richtungen für die Stärkung der dualen Erst-
ausbildung soll in enger Zusammenarbeit zwi-
schen der Industrie, den Kammern, dem regio-
nalen Mittelstand und den Bildungsdienstleistern
ein neues Dach initiiert werden – welches für
eine gezielte Rekrutierung und bessere Außen-
vermarktung zuständig ist. Diese neue Dach-
struktur soll über Silicon Saxony e. V. organisiert
werden und die Strahlkraft des sächsischen Mi-
kroelektronikstandortes weiter erhöhen.

Dazu sollen weitere bestehende Ausbildungs-
einrichtungen modernisiert und erweitert wer-

den, wie die Mechatroniker-Ausbildung in Kes-
selsdorf. Eine enge und faire Kooperation zwi-
schen den Mikroelektronikunternehmen und
der regionalen Wirtschaft ist auch und gerade
beim Thema Ausbildung bzw. Fachkräftegewin-
nung wichtig. Der notwendige Bedarf soll über
eine deutliche Ausweitung der Ausbildungska-
pazitäten ebenso abgesichert werden wie über
die gezielte Rekrutierung.

Minister Dulig appelliert: „Wir müssen gemeinsam
alles unternehmen, um den Standort attraktiv
zu machen, um Menschen von überall für Sachsen
zu gewinnen. Mit unserer Ansiedlungs- und For-
schungspolitik locken wir Fachkräfte aus aller
Welt an und wir wollen, dass die Menschen gern
bei uns leben und hierbleiben. Sachsen hat in
der Vergangenheit schon oft von Zuzug profitiert,
nicht zuletzt die Chipindustrie. Nur durch eine
Kultur der Offenheit, Toleranz und Vielfalt können
wir unser starkes Ökosystem weiter ausbauen.
Wenn wir es klug anpacken, dann werden wir
alle davon profitieren. Dann kommen die Part-
nerinnen und Partner mit nach Sachsen, um bei
uns zu arbeiten und ihre Kinder besuchen unsere
Kindergärten und Schulen.“

Text: Sächs. Staatsministerium 
für Wirtschaft, 

Arbeit und Verkehr

Grünes Licht für Ausbildungscluster Mikroelektronik

Neuer Ausbildungscampus soll auf dem
ehemaligen Eschebach-Gelände entstehen

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (li.) freut sich mit Radebergs 
Oberbürgermeister Frank Höhme (re.), dass das sächsische Kabinett

am 27.08.2024 das Ausbildungscluster Mikroelektronik bestätigt. 
Der neue Ausbildungscampus für Mikrotechnologen 

soll in Radeberg entstehen. (Foto: Stadtverwaltung Radeberg)

Auf dem ehemaligen Eschebach-Areal soll künftig ausgebildet werden.
Die zentrale Lage und die Nähe zum Bahnhof 

sind nur einige positive Aspekte des Standortes. (Foto: Red. / Archiv)

Am 31. August 2024 wurde die
Gemeinschaftsschule Radeber-
ger Land feierlich eingeweiht.
Der Festgottesdienst und der
anschließende Tag der offenen
Tür boten den zahlreichen Gäs-
ten die Möglichkeit, sich von
dem innovativen Konzept und
der neuen Lernumgebung zu
überzeugen. Initiiert durch den
Christlichen Schulverein Rade-
berger Land e. V. (CSVRL e. V.),
stellt die Schule eine wertvolle
Bereicherung für die Bildungs-
landschaft der Region dar. Der
Verein hatte bereits die Freie
Evangelische Grundschule in
Großerkmannsdorf ins Leben
gerufen. Seit dem Schuljahr
2015/2016 lernen die Kinder
hier bereits mittels eines alter-
nativen Lernkonzepts.

Die Gemeinschaftsschule ver-
vollständigt dieses Lernangebot
nun, welches auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Mädchen
und Jungen eingeht. Im Mittel-
punkt steht die Förderung der
Potenzialentfaltung, unterstützt
durch eine individualisierte Lern-
begleitung. Hierbei wird jeder
Schülerin und jeder Schüler ent-
sprechend seiner Fähigkeiten,
Interessen und Lerngeschwin-
digkeit gefördert, was ein Lernen
im eigenen Tempo ermöglicht.

Das Schulgebäude, das vorübergehend als Inte-
rimsgebäude gedacht ist, wurde vom Verein um-
fassend saniert und mit einem Container erweitert.
Der frisch gestrichene Flachbau auf dem ehemaligen
Robotron-Gelände an der Heidestraße 70 bietet
nun einen modernen Rahmen für den Unterricht.
Die flexible Raumgestaltung fördert nicht nur den
Frontalunterricht, sondern auch selbstorganisierte
Lernzeiten, in denen die Schülerinnen und Schüler
eigenverantwortlich arbeiten können.

Ein besonderes Highlight des Schulkonzepts ist der
Freitag, an dem die Schülerinnen und Schüler Zeit
haben, eigens erarbeitete Projekte zu realisieren.
Diese praxisnahen Lernangebote fördern nicht nur
das kreative Denken, sondern auch Teamarbeit und
Verantwortungsbewusstsein – Kompetenzen, die
in einer sich ständig wandelnden Gesellschaft von
großer Bedeutung sind. Neben den klassischen Un-
terrichtsfächern legt die Gemeinschaftsschule großen
Wert auf soziale Kompetenzen, kulturelle Bildung

sowie Gesundheitserziehung und Umwelt-
bewusstsein. Ziel ist es, selbstbewusste und
verantwortungsvolle Persönlichkeiten he-
ranzubilden, die kritisch denken können.

Die enge Zusammenarbeit mit Eltern, Lehr-
kräften und externen Partnern ist ein wei-
terer zentraler Aspekt des Schulkonzepts.
Regelmäßige Austausch- und Informations-
möglichkeiten schaffen eine vertrauensvolle
Basis für alle Beteiligten und gewährleisten
eine optimale Berücksichtigung der indivi-
duellen Bedürfnisse der Schülerinnen und
Schüler. Für weitere Informationen über
das umfangreiche Konzept sowie alternative
Lernmethoden besuchen Sie bitte die In-
ternetseite des Christlichen Schulvereins

Radeberger Land e.V. unter www.csvrl-ev.de. Dort sind alle
wichtigen Informationen zusammengefasst und das pädagogische
Konzept hinterlegt.

Text & Fotos: Red.

Einweihung der Gemeinschaftsschule Radeberger Land
Ein neuer Bildungsort für individuelle Potenzialentfaltung

Der Flachbau im Gelände des ehemaligen Robotron Radeberg wurde nicht nur frisch angestrichen, 
sondern erhielt eine Erweiterung mittels Container für die Toiletten. Alle Räume wurden liebevoll eingerichtet.

Vorbereitungen für die Einweihungsfeier -
das Schulgebäude soll bunt gestaltet werden.Herzlich Willkommen an der 

Freien Gemeinschaftsschule Radeberg!
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Große Kreisstadt Radeberg
Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Radeberg vom 15.08.2024
Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Radeberg
Auf Grund von § 4 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (Sächsisches Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt, S. 62)), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. November
2023 (SächsGVBl. S. 870) hat der Stadtrat der Stadt Radeberg am 14. August 2024
folgende Hauptsatzung der Stadt Radeberg mit der Mehrheit der Stimmen aller
Mitglieder des Stadtrates beschlossen.
I. ORGANE DER GEMEINDE
§ 1 Organe der Gemeinde
Organe der Gemeinde sind der Stadtrat und die Oberbürgermeisterin / der Oberbür-
germeister.
1. Stadtrat
§ 2 Rechtsstellung und Aufgaben
Der Stadtrat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Stadt. Er führt die
Bezeichnung Stadtrat. Der Stadtrat legt die Grundsätze für die Verwaltung der Stadt
fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Stadt, soweit nicht die Oberbür-
germeisterin / der Oberbürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihr/ihm der
Stadtrat bestimmte Angelegenheiten überträgt. Der Stadtrat überwacht die Ausführung
seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Stadtverwaltung
für deren Beseitigung durch die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister.
§ 3 Zusammensetzung des Stadtrates
(1) Der Stadtrat besteht aus den Stadträten und der Oberbürgermeisterin / dem Ober-
bürgermeister als Vorsitzende / Vorsitzendem.
(2) Nach dem Stande vom 16. Juli 2024 beträgt die Einwohnerzahl der Stadt Radeberg
mit den Ortsteilen Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf 19.060 Ein-
wohner. Die Zahl der Stadträte wird gemäß § 29 Abs. 3 SächsGemO auf 26 festgelegt.
§ 4 Beschließende Ausschüsse und deren Aufgaben
(1) Es werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet:
1. der Verwaltungsausschuss,
2. der Technische Ausschuss,
3. der Stadtentwicklungsausschuss.
(2) Jeder dieser Ausschüsse besteht aus der Oberbürgermeisterin / dem Oberbürgermeister
als Vorsitzende / Vorsitzenden und 7 weiteren Mitgliedern des Stadtrats und 4
berufenen Bürgern. Der Stadtrat bestellt die Mitglieder und deren Stellvertreter in
gleicher Zahl widerruflich aus seiner Mitte. Dies gilt entsprechend für die Ausschuss-
besetzung im Benennungsverfahren nach § 42 Abs. 2 Satz 4 und 5 SächsGemO.
(3) Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 6 und 7 bezeichneten Auf-
gabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen. Im Rahmen ihrer Zuständigkeit
entscheiden die beschließenden Ausschüsse anstelle des Stadtrates. Innerhalb ihres
Geschäftskreises sind die beschließenden Ausschüsse zuständig für:
1. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten
und wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen von mehr als 100.000 Euro, aber nicht
mehr als 200.000 Euro im Einzelfall. Die Zustimmung zu allen anderen über- und außer-
planmäßigen Auszahlungen von mehr als 15.000 Euro, aber nicht mehr als 30.000 Euro
im Einzelfall, soweit sie nicht innerhalb des Budgets gedeckt werden können. 
2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen für wesentliche In-
standhaltungsmaßnahmen von mehr als 100.000 Euro, aber nicht mehr als 200.000
Euro im Einzelfall. Die Zustimmung zu allen anderen über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen von mehr als 15.000 Euro, aber nicht mehr als 30.000 Euro im Einzelfall,
soweit die wirtschaftliche Verursachung noch nicht eingetreten ist und eine Deckung
innerhalb des Budgets nicht möglich ist.
3. die Bestätigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, soweit deren
wirtschaftliche Verursachung bereits eingetreten ist (z.B. Schadenfälle) sowie soweit
sie zahlungsunwirksam sind (Abschreibungen und Pauschalwertberichtigungen), von
mehr als 30.000 Euro, aber nicht mehr als 50.000 Euro im Einzelfall soweit sie nicht in-
nerhalb des Budgets gedeckt werden können.
4. der Abschluss von Leasingverträgen bei einem Wert des Leasingobjektes von mehr
als 15.000 Euro bis 30.000 Euro im Einzelfall.
(4) Die vorgenannten Wertgrenzen beziehen sich jeweils auf den einheitlichen wirt-
schaftlichen Vorgang. Die Zerlegung eines solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Be-
gründung einer anderen Zuständigkeit ist nicht zulässig. Als Zerlegung eines wirtschaftlichen
Vorgangs zählt nicht die Vergabe eines Auftrags als Nachtrag. Als Auftragswert für die
Vergabe eines Nachtrags gilt allein der Wert des Nachtrags. Über einen Nachtrag ent-
scheidet das Gremium, das wertmäßig für die Vergabe des Nachtrags ohne Hinzurechnung
des Auftragswerts des ursprünglichen Auftrags zuständig ist. Bei voraussehbar wieder-
kehrenden Leistungen bezieht sich die Wertgrenze auf den Jahresbetrag.
§ 5 Beziehungen zwischen dem Stadtrat und den beschließenden Ausschüssen
(1) Ergibt sich, dass eine Angelegenheit für die Stadt von besonderer Bedeutung ist,
können die beschließenden Ausschüsse die Angelegenheit dem Stadtrat mit den
Stimmen eines Fünftels aller Mitglieder zur Beschlussfassung unterbreiten. Lehnt der
Stadtrat eine Behandlung ab, entscheidet der zuständige beschließende Ausschuss.
(2) Der Stadtrat kann jede Angelegenheit an sich ziehen und Beschlüsse der
beschließenden Ausschüsse, solange sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder
aufheben. Der Stadtrat kann den beschließenden Ausschüssen allgemein oder im
Einzelfall Weisungen erteilen.
(3) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Stadtrat nach § 41 Abs. 2 SächsGemO vor-
behalten ist, sollen den beschließenden Ausschüssen innerhalb ihres Aufgabengebietes
zur Vorberatung zugewiesen werden. Anträge, die nicht vorberaten worden sind, müssen
auf Antrag der / des Vorsitzenden oder von ein Fünftel aller Mitglieder des Stadtrates den
zuständigen beschließenden Ausschüssen zur Vorberatung überwiesen werden.
(4) Widersprechen sich die noch nicht vollzogenen Beschlüsse zweier Ausschüsse, so
hat die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister den Vollzug der Beschlüsse aus-
zusetzen und die Entscheidung des Stadtrates herbeizuführen.
§ 6 Aufgaben des Verwaltungsausschusses
(1) Die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete:
1. Personalangelegenheiten, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten,
2. Finanz- und Haushaltswirtschaft einschließlich Abgabenangelegenheiten,
3. Schulangelegenheiten, Angelegenheiten nach dem Kindertagesstättengesetz,
4. Soziale und kulturelle Angelegenheiten,
5. Gesundheitsangelegenheiten,
6. Angelegenheiten des Eigenbetriebes Alten- und Pflegeheim Radeberg,
7. Marktangelegenheiten,
8. Verwaltung der städtischen Liegenschaften einschließlich der Waldbewirtschaftung,
Jagd, Fischerei und Weide,
9. Beteiligungen
10. Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen
bis zu einem Wert von 30.000 Euro im Einzelfall
11. Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen bis zu einem Wert von im
Einzelfall 1.000 Euro werden listenmäßig erfasst und in einer gemeinsamen Beschluss-
vorlage entschieden.
(2) Innerhalb des vorgenannten Geschäftskreises entscheidet der Verwaltungsausschuss über
1. die Ernennung, Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung von Beamten der Laufbahn-
gruppen 1 – 2 bis einschließlich Besoldungsgruppe A10 und von Beschäftigten der
Entgeltgruppen 9 bis 11 TVöD, soweit es sich nicht um Aushilfsbeschäftigte handelt,
2. die Bewilligung von nicht durch das Budget gedeckten Zuschüssen von mehr als
5.000 Euro, aber nicht mehr als 10.000 Euro im Einzelfall,
3. die Ausführung von Maßnahmen bei Gesamtkosten von mehr als 100.000 Euro bis
zu 200.000 Euro,
4. die Vergabe von Aufträgen über Leistungen (Lieferungen und Dienstleistungen) bei
Auftragswerten von mehr als 100.000 Euro bis zu 200.000 Euro,
5. die Stundung von Forderungen von mehr als 8 Monaten und von mehr als 10.000
Euro bis zu einem Höchstbetrag von 60.000 Euro,
6. den Verzicht auf Ansprüche der Stadt oder die Niederschlagung solcher Ansprüche,
die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der
Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis
der Stadt im Einzelfall mehr als 10.000 Euro, aber nicht mehr als 20.000 Euro beträgt,
7. die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von Grundeigentum
oder grundstücksgleichen Rechten, wenn der Buchwert mehr als 10.000 Euro, aber
nicht mehr als 20.000 Euro im Einzelfall beträgt,
8. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bei einem
jährlichen Miet- oder Pachtwert von mehr als 10.000 Euro, aber nicht mehr als 20.000 Euro
im Einzelfall, bei der Vermietung stadteigener Wohnungen in unbeschränkter Höhe,
9. die Veräußerung von sonstigen Teilen des Anlagevermögens im Buchwert von mehr
als 10.000 Euro, aber nicht mehr als 20.000 Euro im Einzelfall,
10. die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen
und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO von mehr als 50 Euro,
sofern die Entscheidung nicht gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 14 der Oberbürgermeisterin /
dem Oberbürgermeister obliegt,
11. alle übrigen Angelegenheiten, für die nicht nach § 7 Abs. 1 der Technische
Ausschuss zuständig ist.
§ 7 Aufgaben des Technischen Ausschusses
(1) Die Zuständigkeit des Technischen Ausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete:
1. Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, Vermessung),
2. Versorgung und Entsorgung,
3. Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der Straßen, Fuhrpark,
4. Verkehrswesen,
5. Angelegenheiten der Eigenbetriebe Abwasserentsorgung Radeberg und Stadtwirtschaftshof,
6. Feuerlöschwesen sowie Katastrophen- und Zivilschutz,
7. Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,
8. technische Verwaltung stadteigener Gebäude,

9. Sport-, Spiel-, Bade-, Freizeiteinrichtungen, Park- und Gartenanlagen,
10. Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung.
(2) Innerhalb des vorgenannten Geschäftskreises entscheidet der Technische Ausschuss über:
1. die Planung und die Ausführung einer Baumaßnahme (Baubeschluss) und die Ge-
nehmigung der Bauunterlagen bei voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Gesamtbaukosten
von über 100.000 EUR bis 200.000 Euro im Einzelfall sowie Nachträge im Einzelfall,
2. die Vergabe der Bauleistungen (auch Nachträge im Einzelfall) bei Auftragswerten
von über 100.000 Euro bis 200.000 Euro einschließlich der mit der Baumaßnahme zu-
sammenhängenden und im Auftragswert untergeordneten Leistungen sowie die mit
der Bauleistung zusammenhängende Vergabe von Aufträgen von Leistungen (Lieferungen
und Dienstleistungen) von mehr als 100.000 Euro bis zu 200.000 Euro,
§ 8 Aufgaben des Stadtentwicklungsausschusses
(1) Die Zuständigkeit des Stadtentwicklungsausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete:
1. Bauleitplanung,
2. Entwicklungskonzepte auch für das Stadtgebiet,
3. Verkehrskonzepte,
4. Grünplanung einschließlich Grünes Band.
(2) Innerhalb des vorgenannten Geschäftskreises entscheidet der Stadtentwicklungs-
ausschuss über:
1. die Erklärung des Einvernehmens der Stadt bei der Entscheidung über
a). die Zulassung von Ausnahmen von der Veränderungssperre,
b). die Zulassung von Ausnahmen und die Erteilung von Befreiungen von den
Festsetzungen des Bebauungsplanes
c). die Zulassung von Vorhaben während der Aufstellung eines Bebauungsplanes,
d). die Zulassung von Vorhaben im Außenbereich, wenn die jeweilige Angelegenheit
für die städtebauliche Entwicklung der Stadt von grundsätzlicher Bedeutung oder von
besonderer Wichtigkeit ist,
2. die Stellungnahme der Stadt zu Bauanträgen mit grundsätzlicher Bedeutung für die
Entwicklung der Stadt bzw. von Teilgebieten,
3. Anträge auf Zurückstellung von Baugesuchen,
4. die Erteilung von Genehmigungen und Zwischenbescheiden für Vorhaben und Rechts-
vorgänge nach dem Zweiten Kapitel des Baugesetzbuchs (Besonderes Städtebaurecht) mit
grundsätzlicher Bedeutung für die Entwicklung in den betreffenden Gebieten.
(3) Die Folgeentscheidungen im Hinblick auf Umsetzung und Finanzierung sind in
diesem Ausschuss zu behandeln. Die Wertgrenzen nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 und 4 der
Hauptsatzung gelten entsprechend.
§ 9 Beratende Ausschüsse und deren Aufgaben
(1) Es wird folgender beratender Ausschuss gebildet:
1. der Kultur-, Sport-, Sozial- und Bildungsausschuss,
2. der Energieausschuss.
Die Besetzung regelt sich analog § 4 Absatz 2 dieser Hauptsatzung.
(2) Aufgabe des Kultur-, Sport-, Sozial- und Bildungsausschusses ist es, Maßnahmen
der Stadt auf den Gebieten der Kultur und des Sozialwesens vorzuberaten, anzuregen,
an ihrer Durchführung mitzuwirken sowie die Tätigkeit der das Kultur-, Sport- Sozial-
und Bildungswesen gestaltenden Kräfte zu fördern.
(4) Aufgabe des Energieausschusses ist die Vorbereitung und Erarbeitung von Umsetzungs-
vorschlägen für die notwendigen zukünftig erforderlichen energetischen Maßnahmen.
§ 10 Ältestenrat
Es wird ein Ältestenrat gebildet, der die Oberbürgermeisterin / den Oberbürgermeister
in Fragen der Tagesordnung und des Ganges der Verhandlungen berät. Das Nähere
regelt die Geschäftsordnung.
2. Oberbürgermeister
§ 11 Rechtsstellung der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
(1) Die Oberbürgermeisterin / Der Oberbürgermeister ist Vorsitzende / Vorsitzender
des Stadtrates und Leiterin / Leiter der Stadtverwaltung. Sie / Er vertritt die Stadt.
(2) Die Oberbürgermeisterin / Der Oberbürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf
Zeit. Seine Amtszeit beträgt sieben Jahre.
§ 12 Aufgaben der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
(1) Die Oberbürgermeisterin / Der Oberbürgermeister ist für die sachgemäße Erledigung
der Aufgaben und den ordnungsmäßigen Gang der Stadtverwaltung verantwortlich
und regelt die innere Organisation der Stadtverwaltung. Sie / Er erledigt in eigener Zu-
ständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Rechts-
vorschrift oder vom Stadtrat übertragenen Aufgaben.
Als Geschäfte der laufenden Verwaltung können bei der Erteilung des gemeindlichen
Einvernehmens zu Bauvorlagen gemäß § 36 BauGB und § 67 SächsBO sowie bei Ge-
nehmigungen nach Satzungen der Großen Kreisstadt Radeberg behandelt werden:
1. Vorhaben ohne grundsätzliche Bedeutung für die Entwicklung der Stadt bzw. von
Teilgebieten, die sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung dem Bestand der um-
gebenden Bebauung unterordnen, die keine oder nur unwesentliche Veränderungen
des Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum verursachen und die die bestehende ge-
stalterische Struktur der Umgebung nicht grundsätzlich verändern,
2. alle Angelegenheiten, bei denen die Entscheidung, z.B. durch Ermessensreduktion
auf Null, rechtlich vorgegeben ist.
(2) Der Oberbürgermeisterin / Dem Oberbürgermeister werden folgende Aufgaben
zur Erledigung dauernd übertragen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der
laufenden Verwaltung handelt:
1. die Bewirtschaftung der Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt innerhalb der
durch den Haushaltsplan festgesetzten Budgets mit Ausnahme der
a). Entscheidung über die Ausführung von Maßnahmen bei Gesamtkosten von mehr
als 100.000 Euro,
b). Vergabe von Aufträgen (auch Nachträge im Einzelfall) über Leistungen (Lieferungen
und Dienstleistungen) bei Auftragswerten von mehr als 100.000 Euro,
c). Vergabe der Bauleistungen (auch Nachträge im Einzelfall) bei Auftragswerten von
über 100.000 Euro einschließlich der mit der Baumaßnahme zusammenhängenden
und im Auftragswert untergeordneten Leistungen,
d). die Planung und die Ausführung einer Baumaßnahme (Baubeschluss) und die Ge-
nehmigung der Bauunterlagen bei voraussichtlichen bzw. tatsächlichen Gesamtbaukosten
von über 100.000 EUR im Einzelfall,
2. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Auszahlungen für Investitionstätigkeit
und wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen bis zu 100.000 Euro im Einzelfall. Die Zu-
stimmung zu allen anderen über- und außerplanmäßigen  Auszahlungen bis zu 15.000
Euro im Einzelfall, soweit sie nicht innerhalb des Budgets gedeckt werden können.
3. die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen für wesentliche In-
standhaltungsmaßnahmen bis zu 100.000 Euro im Einzelfall. Die Zustimmung zu allen
anderen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bis zu 15.000 Euro im Einzelfall,
soweit die wirtschaftliche Verursachung noch nicht eingetreten ist und eine Deckung
innerhalb des Budgets nicht möglich ist.
4. die Bestätigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, soweit deren
wirtschaftliche Verursachung bereits eingetreten ist (z.B. Schadenfälle) sowie soweit
sie zahlungsunwirksam sind (Abschreibungen und Pauschalwertberichtigungen), bis
zu 30.000 Euro im Einzelfall und eine Deckung innerhalb des Budgets nicht möglich ist,
5. die Ernennung, Einstellung, Höhergruppierung,  Entlassung und sonstige personalrechtliche
Entscheidungen von Beschäftigten bis Entgeltgruppe 8 TvöD, Aushilfsangestellten, Beamten-
anwärtern, Auszubildenden, Praktikanten und anderen in Ausbildung stehenden Personen,
6. die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie von Un-
terstützungen und Arbeitgeberinnendarlehen im Rahmen der vom Stadtrat erlassenen
Richtlinien,
7. die Bewilligung von nicht durch das Budget gedeckten Zuschüssen bis zu 5.000 Euro
im Einzelfall,
8. die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu 8 Monaten in unbeschränkter
Höhe, ab 8 Monaten bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 Euro,
9. den Verzicht auf Ansprüche der Stadt und die Niederschlagung solcher Ansprüche,
die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der
Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis
der Stadt im Einzelfall nicht mehr als 10.000 Euro beträgt,
10. die Veräußerung und dingliche Belastung, der Erwerb und Tausch von Grundeigentum
oder grundstücksgleichen Rechten im Buchwert bis zu 10.000 Euro im Einzelfall,
11. Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder beweglichem Vermögen bis zu
einem jährlichen Miet- oder Pachtwert von 10.000 Euro im Einzelfall,
12. die Veräußerung von sonstigen Teilen des Anlagevermögens im Buchwert bis zu
10.000 Euro im Einzelfall,
13. die Bestellung von Sicherheiten, die Übernahme von Bürgschaften und von Ver-
pflichtungen aus Gewährverträgen und den Abschluss der ihnen wirtschaftlich gleich-
kommenden Rechtsgeschäfte, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 Euro
nicht übersteigen.
14. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen gemäß § 69 Abs.1
SächsBO für alle Vorhaben ohne grundsätzliche Bedeutung für die Entwicklung der
Stadt bzw. von Teilgebieten,
15. die Entscheidung für alle Vorhaben ohne Grundsatzbedeutung im Sanierungsgebiet
einschließlich der sanierungsrechtlichen Genehmigung,
16. der Abschluss von Leasingverträgen bei einem Wert des Leasingobjektes bis 15.000
Euro im Einzelfall,
17. die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen
zugunsten von Museen, Bibliotheken und Archiven, deren Träger die Große Kreisstadt
Radeberg ist, sowie die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und
ähnlichen Zuwendungen bis zu einem Wert von im Einzelfall 50 Euro.
Entscheidungen nach Satz 1 Nr. 1, die Belange einer Ortschaft betreffen, sollen im Be-
nehmen mit dem Ortschaftsrat getroffen werden.
(3) Die Oberbürgermeisterin / Der Oberbürgermeister muss Beschlüssen des Stadtrates
widersprechen, wenn sie / er der Auffassung ist, dass sie rechtswidrig sind; sie / er kann
ihnen widersprechen, wenn sie / er der Auffassung ist, dass sie für die Stadt Radeberg
nachteilig sind. Der Widerspruch muss unverzüglich, spätestens jedoch binnen zwei
Wochen nach Beschlussfassung gegenüber den Stadträten ausgesprochen werden. Der
Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. Gleichzeitig ist unter Angabe der Widerspruchs-
gründe eine Sitzung einzuberufen, in der erneut über die Angelegenheit zu beschließen

ist; diese Sitzung hat spätestens vier Wochen nach der ersten Sitzung stattzufinden. Ist
nach Ansicht der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters auch der neue Beschluss
rechtswidrig, muss sie / er ihm erneut widersprechen und unverzüglich die Entscheidung
der Rechtsaufsichtsbehörde über die Rechtsmäßigkeit herbeiführen.
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Beschlüsse, die durch beschließende Ausschüsse gefasst
werden. In diesen Fällen hat der Stadtrat über den Widerspruch zu entscheiden.
§ 13 Stellvertretung der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
(1) Der Stadtrat bestellt aus seiner Mitte eine erste Stellvertreterin / einen ersten Stell-
vertreter und eine zweite Stellvertreterin / einen zweiten Stellvertreter der Oberbür-
germeisterin / des Oberbürgermeisters.
(2) Die Stellvertretung beschränkt sich auf die Fälle der Verhinderung beim Vorsitz im
Stadtrat, bei der Vorbereitung der Sitzung des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie
bei der Repräsentation der Stadt.
(3) Für die Stellvertretung bei Verhinderung der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
im Übrigen bestellt die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister im Einvernehmen
mit dem Stadtrat einen oder mehrere Bedienstete. Die Bestellung und die Bestimmung
der Reihenfolge nimmt die Oberbürgermeisterin / der Oberbürgermeister vor.
§ 14 Kommunale Gleichstellungsbeauftragte / Kommunaler Gleichstellungsbeauftragter
(1) Der Stadtrat bestellt auf Vorschlag der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
eine kommunale Gleichstellungsbeauftragte / einen kommunalen Gleichstellungsbe-
auftragten. Sie / Er erfüllt seine Aufgaben im Ehrenamt/Nebenamt.
(2) Die kommunale Gleichstellungsbeauftragte / Der kommunale Gleichstellungsbeauftragte
wirkt auf die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung im Zuständig-
keitsbereich der Stadt Radeberg hin.
(3) Die kommunale Gleichstellungsbeauftragte / Der kommunale Gleichstellungsbeauftragte
ist in der Ausübung ihrer / seiner Tätigkeit unabhängig und kann an den Sitzungen des
Stadtrates sowie der für seinen Aufgabenbereich zuständigen Ausschüsse mit beratender
Stimme teilnehmen. Ein Antrags- oder Stimmrecht steht der kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten / dem kommunalen Gleichstellungsbeauftragten dabei nicht zu. Die
Stadtverwaltung unterstützt die kommunale Gleichstellungsbeauftragte / den kommunalen
Gleichstellungsbeauftragten bei der Erfüllung ihrer / seiner Aufgaben.
II. MITWIRKUNG DER EINWOHNER
§ 15 Einwohnerversammlung
Eine Einwohnerversammlung gemäß § 22 SächsGemO ist anzuberaumen, wenn dies
von den Einwohnern beantragt wird. Der Antrag muss unter Bezeichnung der zu erör-
ternden Angelegenheit schriftlich eingereicht werden. Der Antrag muss von mindestens
5 v.H. der Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet sein.
§ 16 Einwohnerantrag
Der Stadtrat muss Stadtangelegenheiten, für die er zuständig ist, innerhalb von drei
Monaten behandeln, wenn dies von den Einwohnern beantragt wird. Der Antrag muss
unter Bezeichnung der zu behandelnden Angelegenheit schriftlich eingereicht werden.
Der Antrag muss von mindestens 5 v. H. der Einwohner, die das 16. Lebensjahr
vollendet haben, unterzeichnet sein.
§ 17 Bürgerbegehren
Die Durchführung eines Bürgerentscheids nach § 24 SächsGemO kann schriftlich von
Bürgern der Stadt beantragt werden (Bürgerbegehren). Das Bürgerbegehren muss
mindestens von 5 v.H. der Bürger der Stadt unterzeichnet sein und den gesetzlichen
Vorschriften genügen.
III. ORTSCHAFTSVERFASSUNG
§ 18 Ortschaftsverfassung
(1) In den Ortsteilen Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ullersdorf bleibt die
Ortschaftsverfassung in Kraft.
(2) Für vorgenannte Ortsteile wird je ein Ortschaftsrat gebildet und je eine ehrenamtlich
tätige Ortsvorsteherin / ein ehrenamtlich tätiger Ortsvorsteher bestellt. Die Zahl der
Mitglieder in den Ortschaftsräten wird mit jeweils 10 festgelegt.
(3) Der Ortschaftsrat wählt die Ortsvorsteherin / den Ortsvorsteher und eine / einen
oder mehrere Stellvertreterinnen / Stellvertreter für ihre / seine Wahlperiode. Die
Ortsvorsteherin / Der Ortsvorsteher ist zur Ehrenbeamtin / zum Ehrenbeamten auf
Zeit zu ernennen.
(4) Den Ortschaftsräten werden über die in § 67 Abs. 1 SächsGemO genannten Ange-
legenheiten hinaus folgende weitere Aufgaben zur dauernden Erledigung übertragen:
In Angelegenheiten, die die Ortsteile Großerkmannsdorf, Liegau-Augustusbad und Ul-
lersdorf betreffen und die der Verwaltungs-, Technische Ausschuss bzw. Stadtentwick-
lungsausschuss verantwortlich beschließt, geht die Beschlussfassung auf die Ortschaftsräte
über. Analoge Vorgehensweise gilt für die Vorberatungen. Ausgenommen davon ist §
7 Abs. 1 Nr. 5 dieser Hauptsatzung.
(5) Bürgerentscheide und Bürgerbegehren gemäß §§ 24 und 25 SächsGemO können auch
in den Ortsteilen, in denen die Ortschaftsverfassung eingeführt ist, durchgeführt werden.
(6) Die Ortsvorsteherin / Der Ortsvorsteher vertritt die Oberbürgermeisterin / den
Oberbürgermeister ständig bei dem Vollzug der Beschlüsse des Ortschaftsrates. Die
Oberbürgermeisterin / Der Oberbürgermeister kann der Ortsvorsteherin / dem Orts-
vorsteher allgemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen, soweit er ihn vertritt. Die
Oberbürgermeisterin / Der Oberbürgermeister kann der Ortsvorsteherin / dem Orts-
vorsteher ferner in den Fällen des § 52 Abs. 2 und 4 SächsGemO Weisungen erteilen.
VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 19 Inkrafttreten
Die Hauptsatzung vom 26.01.2023 tritt außer Kraft.
Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Radeberg, den 15.08.2024
Frank Höhme, Oberbürgermeister

Hinweis nach § 4 Sächsische Gemeindeordnung:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande
gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit wi-
dersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a). die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b). die Verletzung der Verfahren+ oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.
lst eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Korrektur: Bürgersprechstunde 
des Oberbürgermeisters

am 21.09.2024 statt am 07.09.2024
Oberbürgermeister Frank Höhme lädt am Samstag, dem 21. Sep-
tember 2024 zur Bürgersprechstunde in das Fraktionszimmer der
Stadtverwaltung (Hauptstraße 2, 01454 Radeberg) ein. Dort steht
er den Radebergerinnen und Radebergern von 10.00 Uhr bis
12.00 Uhr für ein Gespräch oder konkrete Anliegen zur Verfügung.
Am 07. September 2024 findet keine Bürgersprechstunde statt. 
Anmeldungen vorab wären wünschenswert, sind jedoch nicht
verpflichtend.
Telefon:   03528 450-200
E-Mail:     oberbuergermeister@stadt-radeberg.de

Stadtverwaltung Radeberg

Bürgerbüro verkürzt geöffnet
Vom 09.09. bis 13.09.2024 ist das Bürgerbüro der Stadtverwaltung
Radeberg wie folgt verkürzt geöffnet:

Montag und Mittwoch: 
08.30 Uhr–11.15 Uhr und 12.00–16.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag: 
08.30 Uhr–11.15 Uhr und 12.00 Uhr–18.00 Uhr

Freitag: 08.30–14.00 Uhr
Stadtverwaltung Radeberg

Hinweis der Stadtverwaltung
Aus betrieblichen Gründen ist die Stadtverwaltung Radeberg
einschließlich Bürgerbüro und Ortsämtern am 18.09.2024 nicht
nur wie regulär mittwochs für den Durchgangsverkehr geschlossen,
sondern auch telefonisch ganztägig nicht zu erreichen. Schloss
Klippenstein und die Bibliothek sind an diesem Tag ebenfalls
geschlossen.

Stadtverwaltung Radeberg

Einladung Ortschaftsrat Kleinwolmsdorf
Sehr geehrte Ortschaftsräte, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen Sitzung ein:

1. Sitzung
Gremium Ortschaftsrat Kleinwolmsdorf
Sitzungstermin Donnerstag, 12. September 2024, 19.00 Uhr
Ort 01477 Kleinwolmsdorf, 

Geschwister-Scholl-Str. 11
Raum Beratungsraum 
Tagesordnung
1. Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die Ortsvorsteherin
2. Verpflichtung der Ortschaftsräte gemäß § 35 Abs. 1 SächsGemO 

i.V.m. § 69 Abs. 1 Satz 1 Sächsischer Gemeindeordnung (SächsGemO)
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit 

und Beschlussfähigkeit
4. Bestimmung der Mitunterzeichner der Niederschrift
5. Kenntnisnahme des Protokolls der 23. öffentlichen OR-Sitzung 

vom 16.05.2024
6. Fragen der Einwohner gemäß § 44 Abs. 3 SächsGemO
7. Beschluss über die Feststellung des Vorliegens von Hinderungs-

gründen bei Ortschaftsräten nach § 32 Abs. 1 i.V.m. § 69 Abs. 1 
Satz 1 Sächsischer Gemeindeordnung (SächsGemO)

8. Beschluss über die Wahl des Ortsvorstehers / der Ortsvorsteherin
9. Beschluss über die Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers / 

der stellvertretenden Ortsvorsteherin
10. Informationen der Gemeindeverwaltung bzw. der Ortsvorsteherin / 

des Ortsvorstehers
11. Anfragen der Ortschaftsräte

Heidemarie Heim, Ortsvorsteherin

Einladung Technischer Ausschuss 
der Gemeinde Arnsdorf

Sehr geehrte Mitglieder des Technischen Ausschusses, 
sehr geehrte berufene Bürger,
hiermit lade ich Sie zur Sitzung des Technischen Ausschusses ein:

1. Sitzung
Gremium Technischer Ausschuss
Sitzungstermin Dienstag, 10. September 2024, 19.00 Uhr
Ort 01477 Arnsdorf, Stolpener Str. 49
Raum Mensa
Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Verpflichtung Gemeinderat
3. Bestimmung der Mitunterzeichnung der Niederschrift
4. Bestätigung des Protokolls der 52. öffentlichen Sitzung des 

TA (Sondersitzung) vom 22.07.2024
5. Fragen der Einwohner gemäß § 44 Abs. 3 SächsGemO
6. Stellungnahme der Gemeinde zum Antrag vom 15.08.2024 

auf Erteilung einer Genehmigung zur Erstaufforstung, Gemarkung 
Arnsdorf, Flurstücke 211, 543 und 560

7. Antrag vom 10.06.2024 / 23.07.2024 auf Befreiung nach § 31 
Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung Am Oberen Steinberg Arnsdorf“, 
hier: Firstrichtung des Anbaus (EG Wohnen) an das Haupthaus, 
Grundstück in 01477 Arnsdorf, Stolpener Straße, Gemarkung 
Arnsdorf, Flurstück 517/3

8. Antrag vom 10.06.2024 / 23.07.2024 auf Befreiung nach § 31 
Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung Am Oberen Steinberg Arnsdorf“, 
hier: Firstrichtung der Garage Grundstück in 01477 Arnsdorf, 
Stolpener Straße, Gemarkung Arnsdorf, Flurstück 517/3

9. Antrag vom 10.06.2024 / 23.07.2024 auf Befreiung nach § 31 
Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung Am Oberen Steinberg Arnsdorf“, 
hier: Dachneigung der Garage Grundstück in 01477 Arnsdorf, 
Stolpener Straße, Gemarkung Arnsdorf, Flurstück 517/3

10. Antrag auf Vorbescheid Nutzungsänderung Nebengelass zum 
Wohnhaus, Gemarkung Fischbach, Flurstück 204/b

11. Antrag auf Vorbescheid - Neubau Mehrfamilienhaus, hier: 1. 
Verlängerung zum Vorbescheid vom 22.07.2021, Grundstück 
in 01477 Arnsdorf, Teichstraße, Flurstück 142/2

12. Antrag vom 17.07.2024 auf Errichtung einer Pergolamarkise 
im Terrassenbereich, Grundstück in 01477 Arnsdorf, 
Heideparkring 5, Gemarkung Arnsdorf, Flurstück 914

13. Antrag vom 27.07.2024 auf Errichtung eines Swimmingpool 
mit Überdachung, Grundstück in 01477 Arnsdorf, 
Mittelstraße 3, Gemarkung Fischbach, Flurstücke 86/2, 87/a

14. Informationen der Gemeindeverwaltung
15. Anfragen der Mitglieder des TA

Frank Eisold, Bürgermeister

Einladung Verwaltungsausschuss
Sehr geehrte Mitglieder des VA, 
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen Sitzung ein.

1. Sitzung
Gremium Verwaltungsausschuss
Sitzungstermin Mittwoch, 11. September 2024, 19.00 Uhr
Ort 01477 Arnsdorf, Stolpener Str. 49
Raum Mensa
Tagesordnung
1. Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch den Bürgermeister
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit 

und Beschlussfähigkeit 
3. Bestimmung der Mitunterzeichner der Niederschrift
4. Kenntnisnahme des Protokolls der 41. öffentlichen VA-Sitzung 

vom 05.06.2024
5. Fragen der Einwohner gemäß § 44 Abs. 3 SächsGemO
6. Beschluss über die Annahme von Spenden 
7. Beschluss über die Vergabe der Beschaffung von 

Einsatzbekleidung für die Gemeindefeuerwehr Arnsdorf
8. Informationen der Gemeindeverwaltung
9. Anfragen der Mitglieder des VA

Frank Eisold, Bürgermeister

Gemeinde Arnsdorf



die Radeberger Seite 3   06. September 2024

Unser Wochenangebot vom 09.09.2024 bis 14.09.2024

Mo.
09.09.

Di.
10.09.

Mi.
11.09.

Do.
12.09.

Fr.
13.09.

Sa.
14.09.

Jägertopf mit Champignonköpfen
(Schweinegulasch)
dazu Spätzle

Schwarzbierbraten dazu
Speckbohnen, Kartoffeln
und Schwarzbiersoße

Gef. Hähnchenfilet 
dazu Erbsen, Kartoffeln
und Geflügelsoße 

Geschnetzeltes „Stroganov“
mit Rindfleisch
dazu Reis

Seelachs in Knusperpanade 
auf Sommergemüse
dazu Püree

Geflügelbratwurst 
dazu Möhren, Kartoffeln
und Geflügelsoße

Bohneneintopf
mit Rindfleisch
dazu einen Becher Pudding
Lebergeschnetzeltes
auf Blattspinat
und Püree

1 Grillwürstchen (geb. 
Bockwurst) dazu Sauerkraut,
Kartoffeln und Bratensoße 

Putensteak dazu
Rahmchampignons
und Reis

Warme Krautnudeln mit
Jagdwurstwürfeln, Weißkohl
und Makkaroni 

Grünkern-Käse-Medaillon
dazu Püree und
Weißkrautsalat

Haferbrei und
heiße Kirschen

Püree mit Rührei 
dazu Möhrensalat 
mit Apfelstücken

Möhreneintopf (vegetarisch)
dazu Obst

Gemüseauflauf 
mit Kartoffelwürfeln
und Käse überbacken

Salat 1 - 5,30 €
Chefsalat
Eisbergsalat, Gurke, Weißkraut, 
Paprika, Ei, Hinterschinken, 
geriebener Käse und Joghurtdressing

Salat 2 - 4,30 €
Thunfischsalat
Eisbergsalat, Gurke, Weißkraut,
Bohnen, Thunfisch, Zwiebel, 
Ei und Joghurtdressing

Salat 3 - 5,30 €
Griechischer Salat
Eisbergsalat, Gurke, Weißkraut, Paprika, Ei,
Fetawürfel und Joghurtdressing

Salat 4 - 6,00 €
Wurstsalat
mit Zwiebeln, saure Gurken
und Paprika

Essen 1
5,95 € / Senior 4,15 €                

Essen 2
4,55 € / Senior 3,85 €                

Essen 3
4,55 € / Senior 3,85 €

Salate
Jetzt wird´s knackig!

Angebot 2                   7,90 € / Senior 4,95 €

Bauernfrühstück  
mit saurer Gurke und Rohkostbeilage

Sie erreichen uns unter
Tel. 035200 / 2 32 99
Fax 035200 / 2 86 88

Bestellschluss tägl. 8.00 Uhr
www.flinke-pfanne.com
flinke-pfanne@gmx.de

Lieferhinweise: Bis 7 km frei Haus.
7 km - 15 km zzgl. 0,30 € / Anlieferung.
Pauschale extra: 0,30 € / Essen an
Sonn- & Feiertagen.

Dessert - 1,70 €     
Pfirsich-Kompott

Hinweis: Zusatz- und Inhaltsstoffe, All-
ergene bitte erfragen.

Angebot 1                6,40 € / Senior 4,20 €

Gefüllte Zucchini mit Hackfleisch und Käse 
überbacken dazu Tomatenreis

Tipps / Termine

1.839 € **

Reisebüro Moch GmbH

Hauptstraße 12 / Ecke Kirchstraße 
01454 Radeberg,Tel. 03528 / 436 80

Hochland-Center, An der Prießnitzaue 1
01328 Dresden-Weißig,Tel. 0351 / 216 90-0

www.moch-reisen.de

Servicepaket vom Reisebüro Moch für 79,- € pro Person

Gruppenreiseleitung Carola & Thomas Moch // Flughafentransfer // Infoabend zur Reise

Anfang August lud Frank Höhme, Oberbürgermeister von Rade-
berg, zum Gespräch ins Hüttertal ein. Er nutzte die Gelegenheit,
um ausführlich über die Arbeit im Rathaus, abgeschlossene Pro-
jekte, aber auch Pläne und Visionen zu sprechen. Themen waren
der gegenwärtige politische Umgang sowie die zurückliegenden
Kommunal- und Landtagswahlen. Die Zusammenfassung des
Gespräches haben wir als kleine Serie unterteilt und werden
diese Artikel in unseren nächsten Ausgaben veröffentlichen.

Teil 3 - Was beschäftigt 
uns im Süden der 

Grünen Industriestadt?
Kaum jemand ist an diesem Thema in den letzten Monaten vor-
beigekommen, egal ob er in der Südvorstadt wohnt oder nicht.
Die Nahversorgung an der Schillerstraße hat mit der Schließung
der Kaufhalle einen großen Riss bekommen. Der kleine Supermarkt
war für manch einen nicht nur Einkaufsmöglichkeit, sondern auch
ein Treffpunkt. Vor allem die älteren Anwohnerinnen und Anwohner
vom angrenzenden großen Wohngebiet nutzten das Angebot von
Markus Bork und seinem Team mitunter täglich.

„Es ist ein trauriges Thema, vor allem weil einige der Stadt bzw.
der Verwaltung den schwarzen Peter zuschieben“, erzählte Frank
Höhme. Dabei gehört das Gebäude einem privaten Eigentümer -
die Stadt kann hier lediglich ihr Netzwerk nutzen und vermitteln.
So wurden u. a. verschiedene Supermarktketten angefragt, ob
diese die Kaufhalle weiter betreiben wollen, doch keiner sagte zu.
Im Ergebnis dieser Anfragen wurde klargestellt, dass ein wirt-
schaftliches Betreiben nicht möglich sei, zumal eine Weiternutzung
der Halle aufgrund des baulichen Zustandes fraglich ist. 
Im Raum stand beispielsweise eine Kooperation von Edeka und
dem Epilepsiezentrum Kleinwachau, doch mit dem Eigentümer
war so kurzfristig keine Einigung herbeizuführen.
„Wir haben sogar die Händler unseres Wochenmarktes ange-
sprochen, ob sie nicht vielleicht am Nachmittag einige Stunden
in der Südvorstadt verkaufen würden, doch es wurde kein
Interesse daran bekundet“, weist der Oberbürgermeister auf
das Engagement der Verwaltung hin. Einzig der Bäcker und der
Gemüsehändler aus Polen wollten das Angebot eventuell an-
nehmen, ein genauer Tag stand aber noch nicht fest.
Der Gemüsehändler, welcher bereits sein Kommen zugesagt
hatte, konnte den ersten Freitag, an welchem er angekündigt
war, aufgrund eines Unwetterschadens kurzfristig nicht
kommen. Eine Woche später klappte aber alles und die Kun-
dinnen und Kunden nutzten das Angebot zahlreich. Vielleicht
ist dieser Erfolg Ansporn für weitere „fliegende Händler“. Es
wird seitens der Stadt weiterhin Akquise betrieben, um mobile
Händler für den Standort Südvorstadt, vorzugsweise an der
Ladenzeile Schillerstraße, zu gewinnen und einen Teil der
Nahversorgung abzudecken. Nun kam allerdings die Ernüch-
terung, denn der Besitzer des Gebäudes hat untersagt, den
Platz vor der ehemaligen Kaufhalle für ein Markttreiben zu
nutzen und sperrte die Fläche kurzerhand ab. Eine alternative
Fläche wurde bisher noch nicht gefunden.
„Fakt ist aber auch, dass es mindestens zwei bis drei Jahre
dauern wird, bis ein neuer Markt am Standort entstehen
kann oder die Halle wiederbelebt wird, das ist leider mit
unseren heutigen Verfahrensweisen nicht anders umzusetzen“,

stellte Frank Höhme zu diesem Thema klar.
Nicht weit von der Schillerstraße entfernt, findet man die
Goethestraße. Diese wurde 2024 grundhaft saniert. Dafür in-
vestierte die Stadt rund 1 Million Euro. Dazu erzählte der
Oberbürgermeister: „Wir wissen, dass es noch weitere Bau-
stellen und Mankos im Straßennetz gibt und bleiben dran.“
Laut ihm soll der nächste Haushaltsplan mit dem neuen
Stadtrat zügig, möglichst bis Ende des Jahres, bearbeitet und
beschlossen werden. Er ist die Grundlage, damit künftige In-
vestitionen zeitnah umgesetzt werden können. So steht im
Haushaltsentwurf 2025 auch die Lessingstraße, welche an
die Goethestraße angrenzt und ebenfalls stark sanierungsbe-
dürftig ist. Die Planungen für dieses Vorhaben werden aktuell
ausgeschrieben. „Wir planen auch einiges bereits vor, um
dies schon fertig in der Schublade zu haben, falls sich kurzfristig
Gelder durch Fördermittel akquirieren lassen“, erklärte Frank
Höhme die neue Vorgehensweise der Verwaltung.

Weiter südöstlich, aus dem Ortsteil Ullersdorf, gibt es ebenfalls
einiges zu erzählen: „Wir freuen uns, dass in Ullersdorf der
Bäcker erhalten werden konnte, die Golfanlage um Adventu-
re-Golf erweitert werden soll und das Kinderhaus Gaby Schom-
mer saniert wurde.“

Ebenfalls im Süden von Radeberg liegt der Ortsteil Großerk-
mannsdorf. Frank Höhme blickt auf erfolgreiche Jahre der Sa-
nierung der Dorfmitte durch ein Förderprogramm. Die gesamte
Fördersumme betrug 4,3 Millionen Euro, die Stadt investierte
zusätzlich rund 1,4 Millionen Euro Eigenmittel, um die Fördergelder
zu erhalten. Weitere finanzielle Mittel flossen ohne Förderung
aus der Stadtkasse nach Großerkmannsdorf. 

Von dem Geld wurden unter anderem das Dorfgemeinschaftshaus
geschaffen, die Grundschule und der Pfarrer-Weineck-Platz sowie
der Sportplatz saniert, um einige Projekte zu nennen.

In Sachen Förderung hofft man beim The-
ma Grundschule Süd auf die Bewilligung
des neu gestellten Antrages. An den bis-
herigen Planungen will man im Rathaus
zunächst festhalten.

Den Erhalt eines Industriedenkmals möchte
ein neu gegründeter Verein sichern. Frank
Höhme freut sich, dass sich die Vereinsmit-
glieder für das Projekt engagieren und sichert
die Unterstützung der Stadtverwaltung zu.

Text & Fotos: Red.

2 Jahre im Amt - im Gespräch 
mit Radebergs Oberbürgermeister

„Wir hören immer, wie es nicht geht; aber niemand sagt uns, wie es besser geht!“
Spaziergang und Andacht 

ins Hüttertal
Der Ökumenische Hauskreis der Hoffnung ÖHH
lädt am Freitag, dem 13. September 2024 zum Spa-
ziergang und zur Andacht ins Hüttertal ein: „Wofür
wir dankbar sind.“ Gedanken von Pastor i.R. Scheel.
Start: 17.00 Uhr Postsäule Markt, danach Spaziergang
zur Hüttermühle, an der wir 18.30 Uhr nach der
Andacht frisches Brot aus dem Backofen essen wer-
den. Bitte Aufstriche mitbringen! Danke!
Auf unsere Begegnung mit vielen Menschen, die
dankbar sind oder an Dankbarkeit zweifeln, freuen
sich alle Mitglieder des Ökumenischen Hauskreises
der Hoffnung.

Hartmut Kirschner / ÖHH

Verkehrsteilnehmerschulung
Am 10.09.2024, Beginn ist 19.00 Uhr in der Feuer-
wehr Ullersdorf, Am Teich 1.
Themen: Fragen der Teilnehmer, Aktuelles zum
Straßenverkehr.

Roland Rosenkranz, DVR Moderator

Der Heimatverein 
Liegau-Augustusbad e. V. 

informiert
Am 08. September 2024 führen wir zum Tag des
Denkmals eine Führung durch den historischen
Ortskern unseres Dorfes durch. Treff ist 10.00 Uhr
am Kriegerdenkmal, Dauer ca. 1,5 Stunden. Unsere
Heimatstube ist an diesem Tag von 12.00 bis 14.00
Uhr geöffnet. Wir laden alle, die sich dafür interes-
sieren, herzlich ein!

Heimatverein Liegau-Augustusbad e. V.
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Tipps / Termine

Bekanntgabe der Beschlüsse aus der Gemeinderatssitzung vom 27.08.2024
- Öffentlicher Teil -

Beschluss Besetzung Verwaltungsausschuss Legislatur 2024 - 2029
Beschluss 2024/028/HA
Der Gemeinderat der Gemeinde Wachau beschließt, entsprechend der Hauptsatzung vom
11.04.2019 laut § 7 Abs. 2 / 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 08.08.2024 der
Gemeinde Wachau den Verwaltungsausschuss mit sechs Gemeinderäten und deren Stell-
vertretern widerruflich aus seiner Mitte entsprechend der Vorschlagsliste zu bestellen.
Beschluss Besetzung Technischer Ausschuss Legislatur 2024 - 2029
Beschluss 2024/029/HA
Der Gemeinderat der Gemeinde Wachau beschließt, entsprechend der Hauptsatzung vom
11.04.2019 laut § 7 Abs. 2 / 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 08.08.2024 der
Gemeinde Wachau den Technischen Ausschuss mit sechs Gemeinderäten und deren Stell-
vertretern widerruflich aus seiner Mitte entsprechend der Vorschlagsliste zu bestellen.
Beschluss Aufhebung Beschluss Sitzungstermine 2. Halbjahr 2024
Beschluss 2024/035/HA
Der Beschluss vom 15.05.2024 (Beschluss Nr. 2024/009/HA) wird aufgehoben.
Beschluss Sitzungstermine 2. Halbjahr 2024
Beschluss 2024/034/HA
Der Gemeinderat der Gemeinde Wachau beschließt die Termine für die Gemeinderats- und
Ausschusssitzungen für das 2. Halbjahr 2024.
Beschluss Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen vom
30.07.2024
Beschluss 2024/036/HA
Der Gemeinderat der Gemeinde Wachau beschließt, eine Spende in Höhe von 1.270,95 €
anzunehmen.
Beschluss Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 des Eigenbetriebes „Ab-
wasserentsorgung Wachau“
Beschluss 2024/001/EBA
Der Gemeinderat der Gemeinde Wachau beschließt die Feststellung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2019 des Eigenbetriebes „Abwasserentsorgung Wachau“. Dieser wird gemäß § 19
Sächsisches Eigenbetriebsgesetzes auf der Grundlage des Berichts über die Jahresabschlussprüfung
und der örtlichen Prüfung mit den nachfolgend aufgeführten Werten festgestellt.
- einer Bilanzsumme von 16.328.655,52 EUR
- einem Anlagevermögen von 14.259.775,93 EUR
- einem Umlaufvermögen von 2.068.879,59 EUR

bei einem Bestand an liquiden Mitteln von 1.922.582,30 EUR
- aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 0,00 EUR
- Eigenkapital von 4.956.089,46 EUR
- empfangenen Ertragszuschüssen von 6.512.832,06 EUR
- Rückstellungen von 492.645,80 EUR
- Verbindlichkeiten von 4.358.614,65 EUR
- passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 8.473,55 EUR
- einem Jahresverlust von -69.290,89 EUR
Der Bericht über die Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2019 des Eigenbetriebes „Abwas-
serentsorgung Wachau“ von der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft /
Steuerberatungsgesellschaft und der Bericht der örtlichen Prüfung von der LiSka Treuhand
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden zur Kenntnis genommen.
Beschluss Behandlung des Jahresergebnisses zum 31.12.2019 Eigenbetrieb „Abwasser-
entsorgung Wachau“
Beschluss 2024/002/EBA
Der Gemeinderat der Gemeinde Wachau beschließt:
1. den Jahresverlust des Jahres 2019 in Höhe von 69.290,89 EUR mit dem Gewinnvortrag 

in Höhe von 109.628,68 EUR zu verrechnen;
2. gemäß Grundsatzbeschluss VA 02/01/10 vom 25. Februar 2010 aus der 

Kapitalrücklage 16.200,00 EUR zu entnehmen und dem Gewinnvortrag gutzuschreiben;
3. den verbleibenden Gewinnvortrag in Höhe von 56.537,79 EUR auf neue Rechnung 

vorzutragen.
Beschluss Entlastung der Betriebsleitung für das Haushaltsjahr 2019 des Eigenbetriebes
„Abwasserentsorgung Wachau“
Beschluss 2024/003/EBA
Der Gemeinderat der Gemeinde Wachau erteilt der Betriebsleitung des Eigenbetriebes
„Abwasserentsorgung Wachau“ für das Haushaltsjahr 2019 Entlastung.
Beschluss „Energetische Sanierung der Beleuchtungsanlagen in den Sporthallen der
Gemeinde Wachau“
- Vergabe Planungsleistungen
Beschluss 2024/074/BA
Die Planungs- und Ingenieurleistungen zur Energetischen Sanierung der Beleuchtungsanlagen
in den Sporthallen der Gemeinde Wachau werden an die Ingenieurgesellschaft Lehner &
Sachse mbH, Zittauer Straße 12 in 02681 Wilthen, zu einem Angebotspreis von insgesamt
28.241,99 € brutto vergeben.
Beschluss Stellungnahme der Gemeinde zum Bauvorhaben „Sanierung, Umbau und Nut-
zungsänderung des Barockschlosses Wachau zu 10 WE und 3 Büros“, Am Schloss 1, Flur-
stück-Nr. 986/2, 986/10, 992/7, 992/11, 992/10, 991, 992/3 der Gemarkung Wachau 
- Tekturantrag vom 14.06.2024
- Bauantrag nach § 63 SächsBO
Beschluss 2024/071/BA
Für das Bauvorhaben „Sanierung, Umbau und Nutzungsänderung des Barockschlosses
Wachau zu 10 WE und 3 Büros“, Am Schloss 1, Flurstück-Nr. 986/2, 986/10, 992/7, 992/11,
992/10, 991, 992/3 der Gemarkung Wachau (Tekturantrag vom 14.06.2024), wird das Ein-
vernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB erteilt.
Beschluss Stellungnahme der Gemeinde zum Bauvorhaben „Abriss und Neuerrichtung
des Daches inklusive Tragkonstruktion, Dachgeschossausbau zu Wohnzwecken“, Hauptstraße
84a, Flurstück Nr. 189/5 der Gemarkung Wachau
- Bauantrag nach § 63 SächsBO
- Antrag auf Abweichung nach § 67 (1) SächsBO
Beschluss 2024/072/BA
Für das Bauvorhaben „Abriss und Neuerrichtung des Daches inklusive Tragkonstruktion,
Dachgeschossausbau zu Wohnzwecken“, Hauptstraße 84a, Flurstück Nr. 189/5 der Gemarkung
Wachau, wird das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB erteilt.
Folgende Befreiungen nach § 67 (1) SächsBO werden erteilt:
- Abweichung von der Ortsgestaltungssatzung Wachau vom 03.02.2012 (§ 5 – Dachgestaltung).
Es werden Dachflächenfenster zugelassen.
Beschluss Stellungnahme der Gemeinde zum Bauvorhaben „Anbau einer Loggia“,
Brauereiweg 3, Flurstück-Nr. 171/1 der Gemarkung Seifersdorf
- Bauantrag nach § 63 SächsBO
Beschluss 2024/073/BA
Für das Bauvorhaben „Anbau einer Loggia“, Brauereiweg 3, Flurstück-Nr. 171/1 der
Gemarkung Seifersdorf, wird das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB erteilt.
Beschluss außerplanmäßiger Kauf Winterdienstfahrzeug für Fuß- und Radwege
Beschluss 2024/002/BH
Der Gemeinderat der Gemeinde Wachau beschließt die außerplanmäßige Auszahlung in
Höhe von maximal 21.000 EUR für den Kauf eines Winterdienstfahrzeuges. Gleichzeitig
wird der Bürgermeister bevollmächtigt, den Kauf des Fahrzeuges vorzunehmen.

Veit Künzelmann, Bürgermeister

Gemeinde Wachau

1A Trapezbleche auf Maß direkt v. Hersteller.
10% online Rabatt mit dem Code db164 + Lieferung bundesweit

Tel.: 0351/889613-164 l www.dachbleche24-shop.de

NEUER HEIZKESSEL?
RUFEN SIE UNS AN!

u
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www.garten-lichtenberg.de & 035955/ 4 38 48
Mittelbacher Str. 1 I 01896 Lichtenberg

u

KOMPLETTER
RÄUMUNGS-

VERKAUF

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und beraten Sie gern,

Ihr Team von No1 Mode-Express

+++ Zusätzlich 10% auf Ihren Einkauf. +++

Wir haben weitere reduzierte Sommerartikel
aus anderen Filialen für Sie verfügbar.

Am 17./ 18. August 2024 bestritten die Radeberger Bogenschützen
Steffen Böhm, Emanuel Bladt und Daniel Hüttner die Deutsche
Meisterschaft 3D des Deutschen Bogensportverband 1959 e. V.
(DBSV). An den beiden Wettkampftagen wurden sowohl verschiedene
Parcours sowie unterschiedliche Wertungen geschossen.
Am ersten Tag wurde eine skandinavische Runde absolviert. Auf ca.
7,2 km und Temperaturen um die 30°C konnten Steffen und Daniel
ihre Leistungen bestätigen und vorerst Platz 5 und 6 belegen.
Emanuel landete auf Platz 16. In der Mannschaftswertung lagen
die drei Schützen auf dem 3. Platz.
An Tag 2 waren die Wettervorhersagen ungewiss. Bei starkem Un-
wetter drohte eventuell ein Abbruch des Turniers. Im Gegensatz zu
Tag 1 waren jedoch die Temperaturen angenehmer, dafür waren
die Lichtverhältnisse im 2ten Parcours sehr viel herausfordernder.
Emanuel gab alles und konnte sich in der Einzelwertung auf Platz
14 verbessern. Leider hatte Steffen technische Probleme am Visier.
Nichtsdestotrotz absolvierte er den Parcours bis zum Schluss, um
die Mannschaftswertung noch zu unterstützen, rutschte jedoch in
der Einzelwertung auf Platz 9 ab. Daniel Hüttner gelang es von
allen Teilnehmern, den Parcours am besten zu lesen und erlaubte
sich nur wenige Fehler, sowohl beim Schätzen der Entfernungen als
auch beim Schuss. Damit konnte er sich mit einem Top Score und
trotz starkem Regen auf Platz 2 der Gesamtwertung katapultieren.

Durch den Einsatz unserer Sportfreunde und
ihren intensiven Trainingseinheiten konnte auch
der Platz 3 in der Mannschaftswertung verteidigt
werden. Dadurch fuhr der Radeberger SV e.V
Abteilung Bogenschießen zwei Medaillen für un-
sere Stadt ein und unterstrichen damit erneut
das starke Niveau der 3D Bogenschützen der
Bierstadt.
Ein Dank geht an den Bogensportclub Chem-
nitz-Rabenstein e.V. für die Ausrichtung, die mit
zwei meisterschaftswürdigen Parcours aufge-
trumpft und mit einer leckeren und preiswerten
Versorgung die Teilnehmer empfangen haben.
Weiterer Dank geht an die Kampfrichter, die
trotz schwieriger Entscheidungen stets einen
kühlen Kopf bewahrten und somit ein Topevent
ermöglichten. Respekt und Anerkennung dafür!
Danke, dass ihr unseren Verein bei dieser natio-
nalen Meisterschaft würdig vertreten habt! Eure
Trainings-Investition hat sich ausgezahlt.

Frank Scharsach gewinnt
Silber bei der Deutschen 
Meisterschaft des
Schützenbundes

Bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft des
Schützenbundes in Celle (Niedersachsen) gingen
ca. 250 dafür qualifizierte Bogenschützen auf den
Parcours, den es bei stürmischem Wetter mit
wechselnden Lichtverhältnissen zu bewältigen galt.

Bester Radeberger Schütze war Frank
Scharsach in der Klasse Compound
Master mit 470 Ringen, der damit
hinter dem Bad Kreuznacher Schützen
Rainer Schmitt den Titel des Vizemeis-
ters errang.
Uwe Winkler vom Sherwood BSC Herne
würde Dritter in dieser Altersklasse.
Daniel Hüttner als zweiter Radeberger
Schütze wurde 18.
Glückwunsch an die beiden Radeberger
Schützen, die sich mit ihren Leistungen
für diese nationale Meisterschaft qua-
lifiziert hatten und Frank Scharsach
für sein Edelmetall!
Hintergrund: Im Radeberger Sportver-
ein sind zahlreiche Sportler aus dem
Raum Radeberg organisiert, darunter
in der Abteilung Bogenschießen die
ca. 100 Bogenschützen. In seiner fast
60-jährigen Geschichte konnte der RSV
Bogenschießen zahlreiche Erfolge er-
zielen, darunter der Gewinn der DBSV-
Bundesliga, der Sachsenmeisterschaft
sowie bei zahlreichen deutschen und
internationalen Meisterschaften.

Text & Fotos: Gunnar Richter
Radeberger Sportverein, 

Abteilung Bogenschießen

Radeberger Bogenschützen holen Medaillen
zur Deutschen Meisterschaft in Chemnitz

Selbstgesuchte 
Notfallseelsorge Radeberg

Jeden Mittwoch, von 16.00 - 19.00 Uhr
gibt es das Angebot einer Beratung in Le-
benskrisen auf der Schlossstraße 11-13,
Radeberg. Das Team berät kostenlos, ano-
nym und zeitnah. Um Anmeldung wird ge-
beten. Telefon: 0151 55 30 52 16, E-Mail:
beratung-terminvereinbarung@web.de

Notfallseelsorge Radeberg

IHK Sprechtag Radeberg
Die regionale Geschäftsstelle Kamenz der
IHK Dresden führt wieder jeden 3. Dienstag
im Monat von 09.00 – 12.00 Uhr kostenfreie
Beratungen für bestehende Unternehmen
und zur Unterstützung von Existenzgrün-
dungen durch. Diese Beratungen finden in
der Stadtverwaltung Radeberg, Markt 17-
19, 01454 Radeberg im Fraktionszimmer
statt. Eine Anmeldung wird erbeten unter
Telefon 0351 / 28020 oder per E-Mail an
service.kamenz@dresden.ihk.de. 
Termin: 17.09.2024

Antje Tübel
Mitarbeiterin Wirtschaftsförderung

Große Kreisstadt Radeberg

Liebe Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, 
ihre Entscheidung, einen Sonntag größtenteils im
Wahllokal zu verbringen, ist nicht selbstverständlich.
Mit Ihrem Engagement haben Sie das ordnungs-
gemäße Durchführen der Wahl möglich gemacht
und sich damit für den Grundstein der Demokratie
eingesetzt. Dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz

herzlich bedanken. Ein großes Dankeschön gilt
auch meinem Team der Stadtverwaltung, das
nicht nur am Wahltag aktiv war, sondern die Wahl
auch intensiv vorbereitet und die notwendigen
Nacharbeiten vorgenommen hat.

Ihr Frank Höhme, Oberbürgermeister

Vielen Dank allen Wahlhelfern 

der Sommerware
07./09. September 2024

Anzeige
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Bei uns können Bei uns können 
Sie in 2024 nochSie in 2024 noch
mit DM bezahlen.mit DM bezahlen.

toom Baumarkt - Mike Helbig OHG - 
An der Ziegelei 4 - 01454 Radeberg I Telefon 03528/487857-0
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8-19 Uhr - Sa. 8-18 Uhr          

www.toom.de

Gasgrill 
„Cubiq Pro 3 
KR Turbo“

Kugelgrill 
„Premium“

Holzkohle-
Grillwagen
„Toronto Click 2019“

Spätsommer-Aktion
Auf alle Grills* 20% Rabatt.
„Wenn nicht jetzt, wann dann?
Genieße den Herbst im Garten
mit deinem neuen Grill!“

Individueller 
Zuschnitt
Wir helfen dir, deine 
Materialien für den Einbau
und Verbau fachgerecht und
passgenau zuzuschneiden.

Miettransporter
Dein Vorhaben ist größer 
als dein Auto? Miete einen
Transporter oder Anhänger
direkt in deinem 
toom Baumarkt!

Marktabholung
Mehr Zeit zum 
Selbermachen! Artikel 
bequem online reservieren
und in 1 Stunde 
im Markt abholen.

UNSERE
TOP-
SERVICES

Grillwagen

* Nur so lange der Vorrat reicht.

Aktion gilt bis 30.09.24

Langebrücker Nachrichten

In Kürze Aus den Vereinen 

Rundgang durchs 
Langebrücker Villenviertel 

Der Tag des offenen Denkmals findet in diesem Jahr am
kommenden Sonntag, 08. September 2024, statt. Das
Motto lautet: „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“.
Auch in der Ortschaft gibt es eine Veranstaltung, organisiert
von der Langebrücker Ortsgruppe des Landesvereins Säch-
sischer Heimatschutz. Diese bietet einen Rundgang durchs 
Langebrücker Villenviertel an. Start ist 10.00 Uhr am
Bahnhof an der Dresdner Straße. Geplant ist eine drei Ki-
lometer lange Tour, die von Dr.-Ing. Marion Schalm, zerti-
fizierte Gästeführerin IHK, durchgeführt wird. Mit den In-
teressierten wird sie drei Stunden lang unterwegs sein.
„Über 200 Villen in den unterschiedlichsten Nuancen des
Jugendstils  verwirklicht, zeugen von einer Bau- und Kul-
turepoche zwischen 1870 und 1915. Einflussreiche Dres-
dener Architekten von Semper bis Graebner waren un-
mittelbare Ideengeber der so genannten ‘Dresdener
Schule’. Aus ihren Inspirationen entstanden Bauwerke,
deren Reichhaltigkeit verblüfft. So ist neben der italienischen
Renaissance, die französische Neorenaissance ebenso
vertreten wie das Element des Klassizismus. Selbst eine
portugiesische Hazienda oder ein sizilianisches Landhaus
sind in Langebrücks Villenarchitektur zu finden. Zu den
Bauwerken kommt die Gartenkultur hinzu“, schrieb einst
Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer nieder. 

Reisebericht über 
Island ist Thema 

Beim Langebrücker Seniorentreff der Volkssolidarität steht
eine abwechslungsreiche Veranstaltung im Programm. Am
kommenden Montag, 09. September 2024, ist Ulrike Haase
zu Gast. Sie hält einen Reisebericht über Island. Los geht es
15.00 Uhr im Café des Bürgerhauses. Der Eintritt zur Veran-
staltung ist frei. Über Gäste würden sich die Verantwortlichen
sehr freuen. 

So erreichen Sie die Langebrücker Nachrichten 
E-Mail: langebruecker-nachrichten@gmx.de

Verantwortlich: Sylvia Gebauer

Mobile Schadstoffsammlung
am 16. September

Das Schadstoffmobil ist in diesem Monat wieder in Dresden
unterwegs. Jeder Haushalt kann bis zu 25 Liter Schadstoffe
(Berechnung über die Verpackungsgrößen) gebührenfrei
abgeben. In Langebrück legt es  am Montag, 16. September
2024, an folgenden Punkten einen Zwischenstopp ein: Von
11.30 bis 12.30 Uhr an der Badstraße / Schillerplatz und
von 14.00 bis 15.30 Uhr an der Nicodèstraße /
Friedrich-Wolf-Straße. Folgende Schadstoffe werden ange-
nommen: Farb- und Lackreste (flüssig), Lösungsmittelreste,
Säuren, Laugen, Leim und andere Klebemittel, Pflanzen-
schutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Holzschutzmittel,
Foto- und Laborchemikalien, Reinigungsmittel, Desinfekti-
onsmittel, Lösungsmittel, Fleckentferner, Quecksilberhaltige
Abfälle, Spraydosen mit FCKW-haltigen Treibmitteln, Altöle,
Öl- und fetthaltige Abfälle, Batterien und Abbeizmittel.

Freibadsaison endet
am 08. September 

Die diesjährige Freibadsaison im Waldbad Langebrück neigt
sich nunmehr dem Ende entgegen. Noch bis zum kommenden
Sonntag, 08. September 2024, ist es geöffnet. Und zwar
täglich in der Zeit von 10.00 bis 19.00 Uhr. Zu finden ist es
in der Stiehlerstraße 23. Der reguläre Eintritt kostet für Er-
wachsene 4,00 Euro, ermäßigt 2,50 Euro und für Kinder
2,00 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17
Jahre (gegen Nachweis) dürfen zu diesem Preis hinein;
Kinder bis 1 Meter Körpergröße haben freien Eintritt.

Konstituierende Sitzung 
am 10. September 

In der kommenden Woche nimmt das neue Gremium die
Arbeit auf, denn die Mitglieder des neuen Langebrücker
Ortschaftsrates treffen sich zur konstituierende Sitzung am
Dienstag, 10. September 2024. Los geht es 19.00 Uhr im
kleinen Saal des Bürgerhauses. Dem neuen Ortschaftsrat
gehören folgende Mitglieder an: Christian Hartmann, Tom
Siepker, Ulrich Knöpfle und Ulrich Rettinghaus (alle CDU),
Martin Braukmann und Frank Richter (beide AfD), Bert
Kaulfuß (Grüne), Niels Hahmann (FDP), Silvana Wendt (Freie
Wähler Dresden e. V.) und Michael Roland Schleinitz (Freie
Sachsen). An diesem Abend wird auch der neue Langebrücker
Ortsvorsteher gewählt.

Neue Bushaltestelle 
im Langebrücker Unterdorf 
Diese geht auf eine bestimmte Initiative von Kindern zurück 

In der Ortschaft Langebrück exis-
tiert im Unterdorf nunmehr eine
weitere Bushaltestelle. Aus der
Verwaltungsstelle heißt es zu den
Hintergründen wie folgt: 
Seit dem 05. August wird die neue
Haltestelle im Unterdorf im Bereich
Kirchstraße / Grundweg durch die
Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB
AG) bedient. Die neue Haltestelle
„Borngäßchen“ geht auf eine Initiative
von Kindern zurück, die im Rahmen
einer Ortsbegehung mit dem Ort-
schaftsrat auf Gefährdungen bei ih-
rem täglichen Schulweg aufmerksam
machten und alle Beteiligten gemein-
sam nach Lösungen suchten. Als ein-
zig verbleibende und kurzfristig um-
setzbare Idee wurden durch die Ver-
waltungsstelle Möglichkeiten der Er-
richtung von zwei neuen Haltepunk-
ten der Linie 78 mit dem Straßen-
baulastträger, den Verkehrsbehörden
und der DVB AG abgestimmt. Nach-
dem alle Genehmigungen vorlagen,
wurde die Maßnahme durch den
Bauhof letztlich technisch umgesetzt. 
Im Langebrücker Unterdorf gibt es
nunmehr drei Bushaltestellen. Ein-
beziehungsweise Aussteigen können
die Reisenden an den Haltestellen 
Borngäßchen, Am Mühlenteich und
Spitzenhaus. Diese werden alle von
der Buslinie 78 angefahren, welche
bekanntlich zwischen Radeberg -
Liegau-Augustusbad - / Ottendorf-
Okrilla - Grünberg - Dresden (Schön-
born - Langebrück - Klotzsche -
Wilschdorf verkehrt. 

Im Langebrücker Unterdorf gibt es nunmehr drei Bushaltestellen, 
die neueste ist das Borngäßchen. FOTO: Gebauer

Spätsommer-Aktion
Auf alle Grills* 20% Rabatt.
„Wenn nicht jetzt, wann dann?
Genieße den Herbst im Garten
mit deinem neuen Grill!“
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Tag und Nacht & 03528/44 20 21
Friedhofstraße 2  l 01454 Radeberg

Fax 03528/41 71 15 l www.bestattungshauswinkler.de

Bestattermeister
im Familienunternehmen

Bestattungsregelung zu Lebzeiten
Sämtliche Beratungsgespräche werden

auf Wunsch in Ihrem Haus geführt

WINKLER
Bestattungshaus

GmbH

Bestattungsinstitut Uwe Schuster
Inh.: M. Klöber

Tag & Nacht: (035952) 31 76 6
Meisterbetrieb

Rathausstraße 4 / 01900 Großröhrsdorf
www.bestattungsinstitut-schuster.de

Filiale 01896 Pulsnitz
Robert-Koch-Str. 6a
Tel. 035955 / 72 59 8

Filiale 01477 Arnsdorf
Hauptstr. 11

Tel. 035200 / 24 67 4

Aus dem Rödertal
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MAX IRMISCH
Inhaber: R. Tietze

Grabmale       Bauelemente
Urnensteine                 Treppenbeläge
Formsteine                  Fensterabdeckung
Breitsteine                   Mauerabdeckung
aus Granit, Marmor und Terrazzo sowie Betonelemente

Otto-Uhlig-Straße 13 a • 01454 Radeberg
Telefon 03528/44 34 51 • Fax 03528/419 32 45

Seit 1928
in Radeberg

Entdecken Sie
die Möglichkeiten des Natursteins

ZEITLOS • EDEL • VIELFÄLTIG

Wir kaufen 
Wohnmobile + Wohnwagen

Tel. 03944-36160,
www.wm-aw.de Fa.

Kleinanzeigen

Danksagung

Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte,
und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn,
dass ich verkündige all dein Tun. 

Psalm 73,28

Wir haben Abschied genommen von unserer Schwester, 
Schwägerin, Tante und Freundin

Hanna Hennig
1940 bis 2024

Als Angehörige möchten wir uns herzlich für alle Anteilnahme, tröstenden Worte, 
Blumen, Briefe und geteilte Erinnerungen bedanken.
Ein großes Dankeschön gilt dem evangelisch-lutherischen Kirchspiel Radeberger Land und 
besonders Pfarrer Johannes Schreiner,  dem Team der Volkssolidarität in Radeberg, 
den Mitarbeitenden der Asklepios ASB-Klinik sowie dem Radeberger Bestattungshaus Winkler.

Im Namen der Angehörigen
Familie Theodor Hennig
Familie Ruth Hennig
Familie Martin Hennig

Danksagung

Ein hohes Alter wurde Dir beschieden,
in dem Du fandest Freud und Leid,
mit allem warst Du so zufrieden,
nun schlafe wohl für alle Zeit.

Nachdem wir von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Schwester, Oma und Uroma

Margarete Hofmann

Abschied genommen haben, ist es uns ein Bedürfnis, allen
für die erwiesene Anteilnahme recht herzlich zu danken.
Ein besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus Winkler.

In Liebe und Dankbarkeit

Dein Sohn Dietmar mit Angela
Deine Tochter Silvia mit Frank
im Namen aller Angehörigen

Radeberg, im August 2024

Danksagung

Nachdem wir Abschied genommen 
haben von unserer geliebten

Angelika Schulze
* 17.08.1950      † 14.07.2024

bedanken wir uns für die überwältigende Anteilnahme bei
allen Verwandten, Freunden, Sport- und Saunafreunden,

Kollegen, Nachbarn und Bekannten recht herzlich.
Besonderer Dank gilt Frau Vikarin Hernandez 

für ihre Worte der Erinnerung und des Mitgefühls, 
ihrer Hausärztin Katrin Winkler-Kegel 

für die liebevolle Fürsorge sowie dem Bestattungshaus
Winkler für die würdevolle Trauerfeier.

Christian Schulze
Im Namen aller Angehörigen

Langebrück, im August 2024

Du bist von uns gegangen,
aber nicht aus unseren Herzen…

Rolf Spottke
* 02.10.1949         † 17.07.2024

DANKSAGUNG

Allen, die sich in stiller Trauer mit uns 
verbunden fühlten, Abschied nahmen 

und ihre Anteilnahme auf so
vielfältige Art zum Ausdruck brachten, 

danken wir recht herzlich!
Besonderen Dank an all unsere Verwandten, 

Freunde, Nachbarn und Bekannten,
dem Bestattungshaus Winkler, 

der Gärtnerei Kühnel, Trauerredner R. Bleicke
für seine tröstenden Worte und 

der Familie Göpner vom Erbgericht Wachau.

In liebevoller Erinnerung
Deine Erika, Peggy und Kay mit Familien

Wachau, im September 2024

Wir nehmen Abschied 
von unserer lieben Mutter, 
Oma und Tante, Frau

Ursula Michna
geb. Rosenkranz
* 22.12.1926   † 24.08.2024

In liebevoller Erinnerung
Tochter Barbara mit Kindern
Neffe Tino

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Mit dem Tod eines Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit.

Wir wollen Abschied nehmen von

Heinz-Jürgen Senf
* 13.05.1940         † 27.08.2024

In Liebe und Dankbarkeit
Deine Ehefrau Bettina
Thomas mit Stefanie  

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet im Familienkreis statt.

Kleinwolmsdorf, im September 2024 

Es tut weh,
deine Hände nicht mehr halten zu können,

deine Wünsche nicht mehr erfüllen zu dürfen,
deine Stimme nicht mehr zu hören

… und doch spüren wir jeden Tag deine Nähe
… und doch ist nichts mehr so, wie es war.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

Ursula Hartwig
geb. Taggesell

* 24.03.1939             † 26.08.2024

In stiller Trauer
Dein Egon und Deine Kinder mit Familien

Die Urnenbeisetzung findet am Dienstag,
dem 17.09.2024, 13.00 Uhr 

auf dem Friedhof in Arnsdorf statt.

Freie Termine 
ab 07.09.24 & Herbstferien

Ostsee - Ahlbeck - 
Haus Inseltraum

5 komf. FeWo’s, Strand 500 m, 
Tel. 0271 / 38 29 672

Ein Dankeschön
Am 27.08.24 bin ich mit mei-
nem Fahrrad vormittags auf
der Badstraße unterwegs ge-
wesen und gestürzt. Zum Glück
wurde mir sehr schnell gehol-
fen, der Krankenwagen gerufen
und sich um mich gekümmert.
Herzlichen Dank unbekannter-
weise den zwei Damen und
dem Herren.

Andrea K.

Netten Eigentümer gesucht,
der sein Haus oder Freizeit-
grundstück in liebevolle Hände
geben möchte.

Tel. 0173 / 367 73 19 oder
fa.manthey@gmx.de

Baumfällung – Wurzelentfer-
nung – Brennholzverkauf

Tel. 0173 / 375 73 11

Suche dringend 2-R-Whg., EG
o. 1. Stock in Radeb. o. Um-
gebg., bis 500 € warm

Tel.: 0152 / 26 76 93 20

Vermiete PKW Garage, An den
Dreihäusern, Lotzdorf

Tel. 0157 / 59 69 48 07

2 schwarze, weibl. verspielte
Kätzchen, stubenrein, geb.
1.6.24, kostenlos in liebevolle
Hände, möglichst zu zweit, ab-
zugeben

Tel. 0178 / 824 35 65

Garten abzugeben, Garten-
sparte Waldesruh, 350 m², Lau-
be, Du + WC 43 m², Terrasse
16 m²

Tel. 0152 / 22 67 53 03

Vermiete Garage zum Verein-
barungspreis, Juri-Gagarin-Str.,
Angebote unter

Chiffre-Nr. 36/01

Haben Sie an einer 
Chiffre-Anzeige Interesse,

dann schicken Sie bitte Ihre
Zuschriften unter Angabe 

der Chiffre-Nr. an 
„die Radeberger“ 

Heimatzeitung Verlags-
GmbH, Oberstraße 16a,
01454 Radeberg oder 

per E-Mail an zeitung@
die-radeberger.de

Kunst im Garten
Im Botanischen Blindengarten, dem Duftgarten in Radeberg, eröffnete am 01. September 2024,
begleitend zum 31. Gartenfest, eine Ausstellung der Radeberger Malerin Elke Richter.
Präsentiert im Gartenpavillon entsteht eine Verbindung zwischen Garten und Kunstwerken, die
alle Sinne anspricht. „Unterwegs“ ist Elke Richter mit verschiedenen Mal- und Gestaltungstechniken
für Ihre Werke und gibt damit auch der Ausstellung den Arbeitstitel „Unterwegs“.
Das Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien für das Vorbereiten von Oberflächen für
eine Bildidee wird durch Ihre beständige Neugier initiiert; Beobachtungsroutine und handwerkliches
Geschick sind ständige Begleiter. 
Beim Füllen und Gestalten der vorbereiteten Fläche mit Farben, Drucken und Werkzeugen
hingegen drängen sich Gehörtes, Gesehenes, Gefühltes und Erlebtes immer stärker hervor. Die
auf den Bildern festgehaltenen Momente inspirieren vielleicht, hoffentlich, die betrachtenden
Menschen, den Klang der Farben wahrzunehmen.
Der Ausstellungsort liegt inmitten des Botanischen Blindengarten Radeberg, Pillnitzer Straße 71,
wo von 11.00 - 18.00 Uhr das traditionelle Gartenfest gefeiert wird. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt, es werden zahlreiche Besucher erwartet. Der Garten ist als Duft- und Tastgarten für
taubblinde Menschen angelegt. Deutschlandweit ist er mit 22.000 Quadratmeter der größte und
einzige Garten dieser Art. Die „Harmonie der Düfte durch eine Architektur der Düfte“ bildet den
Leitfaden für die Gestaltung der Anlage. 
Die Ausstellung kann im gesamten September während der Gartenöffnungszeiten am Mittwoch
und Samstag von 13.00 - 18.00 Uhr und das Café im Spatzenhof jeweils mittwochs von 13.00 -
17.00 Uhr besucht werden.

www.taubblindendienst.de / #botanischerblindengarten
Text: Taubblindendienst Radeberg

Dank an große Unterstützung
des Taubblindendienstes e. V.

Der Vorsitzende der CDU-
Landtagsfraktion, Christian
Hartmann setzte sich ge-
meinsam mit seinem Stell-
vertreter Georg-Ludwig
von Breitenbuch dafür ein,
dass die Sanierung des
Gästehauses für taubblin-
de Menschen mit 2,2 Mil-
lionen aus dem Vermögen
der Partei- und Massen-
organisationen der DDR
gefördert wird.
Mit einem Imbiss für alle
Sinne empfing am Mitt-
woch, dem 31. Juli 2024
die Leitung des Taubblin-
dendienstes der Evange-
lischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) e. V. mit Sitz
in Radeberg den Vorsit-
zenden der CDU-Land-
tagsfraktion und seinen
Stellvertreter, um ihnen
von ganzem Herzen ihren
Dank auszusprechen. An-
lass ist ihr hohes Enga-
gement für die finanzielle
Förderung der Sanierung des Gästehauses Villa ‚Storchennest‘, das zugleich Begegnungs-, Fe-
rien- und Seelsorgestätte für Menschen mit einer doppelten Sinnesbehinderung, mit
Taubblindheit ist. Herr Hartmann betonte, dass sie sehen, dass die Gruppe taubblinder
Menschen hohen Unterstützungsbedarf hat. Herr von Breitenbuch formulierte: „Deshalb
haben wir uns als Landtagsfraktion für dieses Projekt entschieden und werden uns auch in
Zukunft für diesen Personenkreis engagieren.“
Eingeladen waren auch der 1. Beigeordnete des Landkreises Bautzen, Herr Szewczyk, der
persönliche Referent des Landrates, Herr Israel, die gemeinsam mit dem Landrat entschieden
haben, alles zu tun, damit die Sanierung des Gästehauses für taubblinde Menschen gelingt. Diese
Entschlossenheit spiegelt sich in konstruktiver Arbeit für das Projekt wieder. Der Taubblindendienst
dankt für diese Zusammenarbeit. 
Matthias Grahl, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion und Geschäftsführer einer Wachauer
Firma war ebenfalls eingeladen und sicherte seine Unterstützung für das Projekt und die Arbeit
des Taubblindendienstes zu.
Die Villa ‚Storchennest‘ ist deutschlandweit das einzige Gästehaus dieser Art. Taubblinde
Menschen können zu den Veranstaltungen, wie Freizeiten, Seminare auch ohne Assistenz
kommen. Der Taubblindendienst sucht und schult Ehrenamtliche, die die taubblinden Gäste
begleiten und für sie ‚Auge und Ohr‘ sind. Die niedrigen Pensionspreise ermöglichen es den be-
troffenen Personen, die wenig Geld zur Verfügung haben, an einer Freizeit teilzunehmen.
Taubblinde Menschen werden sogar von zu Hause abgeholt, wenn sie allein die Reise nicht
bewältigen können. Ein Freundeskreis unterstützt diese Arbeit mit Spenden, mit Fahrdiensten
manchmal quer durch Deutschland und mit anderen Hilfen.
Deshalb ist es den Vertretern des Landtages und des Landkreises ein großes Anliegen, dass die
Sanierung möglich gemacht wird und zum Ziel kommt. „Damit taubblinde Menschen auch noch
in 10 Jahren in der Villa ‚Storchennest‘ zu Gast sein können, Ausflüge erleben, die Gemeinschaft
genießen und durch die Verkündigung der Zuwendung Gottes für den Alltag gestärkt werden.“

Text & Fotos: Taubblindendienst e. V. Radeberg



Die Stadtbibliothek Radeberg hat aufregende Neuigkeiten
zu verkünden: Die mehrfach ausgezeichnete Bestseller-
Autorin Regine Kölpin hat Radeberg als Schauplatz in
ihrem neuen Buch verewigt. Dies wurde bekannt, nachdem
eine aufmerksame Leserin der Bibliothek auf die Erwähnung
der Stadt in Kölpins neuestem Werk aufmerksam wurde.

Die Autorin, die bereits im vergangenen Jahr eine Lesung
in der Radeberger Bibliothek hielt, war von der charmanten
Atmosphäre und den Sehenswürdigkeiten der Stadt so
begeistert, dass sie diese Inspiration in ihre Erzählung
einfließen ließ. Besonders die Innenstadt, das historische
Schloss Klippenstein, die Kirche sowie die Hauptstraße
und weitere Straßen finden ihren Platz in der Geschichte.

„Es war eine wunderbare Überraschung für uns alle“, be-
richtet das Team der Bibliothek. „Frau Kölpin hatte
während ihres letzten Besuchs nichts über ihre Pläne
verraten, umso mehr freuen wir uns über diese gelungene
Integration unserer Stadt in ihr Werk.“

Um diesen besonderen Anlass gebührend zu feiern, lädt
die Bibliothek am 10. September 2024 zu einer weiteren
Lesung mit Regine Kölpin ein. Diese Veranstaltung verspricht
nicht nur literarische Höhepunkte, sondern auch kulina-
rische Genüsse: Ein kleines Käsebüffet wird die Lesung
begleiten, da das neue Buch aus der „Milchhofreihe“
sich thematisch mit der Käseproduktion beschäftigt. In
der Danksagung des Romans schreibt Regine Kölpin: „…

Dass in diesem Band auch Radeberg
eine kleine Rolle spielt, haben Sie
einer wunderbaren Lesung zu ver-
danken, die ich 2023 dorthin unter-
nehmen durfte und sowohl von der
Bibliothek als auch der hübschen
Stadt sehr begeistert war.“

Regine Kölpin ist bekannt für ihre
fesselnden Geschichten und hat sich
mit zahlreichen Bestsellern einen
Namen gemacht. Ihre Werke zeich-
nen sich durch lebendige Charaktere
und spannende Handlungsstränge
aus, die oft von regionalen Beson-
derheiten inspiriert sind.

Der 10. September 2024 ist also ein
Termin, den man sich nicht entgehen
lassen sollte! Die Lesung findet im
Erdgeschoss der Stadtbibliothek
statt. Eintritt wird verlangt. Beginn
ist 19.00 Uhr.

Text: Red.
Grafik: Stadtbibliothek Radeberg
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Mit dem Heimatverein
Lomnitz unterhaltsam
durch den Herbst

Es geht wieder los. Ab September gibt es wieder monatlich eine
Veranstaltung im Volksheim Lomnitz. Kabarett vom Feinsten.
Heinz Klever, bekannt auch aus dem Fernsehen, Pfeffermühle
und Herkuleskeule, kommt im September schon das 2. Mal
nach Lomnitz,  wie auch Eric Lehmann im Oktober. Diesmal mit
Partnerin Mandy Partzsch in „Paarshit Happens“. 
Das mit mehreren Kabarettpreisen dotierte Duo Weltkritik
gastiert im November bei uns in Lomnitz mit „Chip, Chip hurra“.
Im Dezember steht unsere jährliche Nachmittagsveranstaltung,
diesmal mit Kaffeetrinken u. Zauberei, auf dem Plan. Schauen
Sie einfach mal beim Heimatverein Lomnitz e. V. persönlich
vorbei oder unter www.dielomnitzer.de. Kartenvorbestellungen
sind möglich unter 035205 53457 oder per Mail heimatverein@die-
lomnitzer.de. Für Getränke u. einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

Katrin Berthold
Vorsitzende des Heimatvereines Lomnitz e. V.

Hochzeits- und Damenmoden
„Chic“ PULSNITZ – Inh. M. Kühne

Robert-Koch-Straße 34 • Tel. 035955/ 7 27 29

bis 29.11.2024*
Damenbekleidung Preis ab 10,- €

Festmoden 30 - 50 %

Brautkleider ab 99,- €
*Nur so lange der Vorrat reicht.

Total
Räumungsverkauf

wegen Geschäftsaufgabe

Ab dem 11.09.2024 verstärkt 
Sarah Petzold unser Team bei

Ihr Lieblingsfriseur.
Vereinbaren Sie schon
jetzt einen Termin. 

Ihr „Lieblingsfriseur“
Inh. Jörg Müller

Güterbahnhofstraße 2
01454 Radeberg

Tel.: 03528 / 45 58 200

Tag des offenen Denkmals - 08.09.2024
Stadtkirche Radeberg

Zum Tag des offenen Denkmals kann, in der Zeit von 11.00 bis
17.00 Uhr, in der Stadtkirche Radeberg wieder der Kirchturm
bestiegen werden.

Tipps / Termine Tipps / Termine

Tickets erhältlich unter 
das.radebergwerk.de 

Seit Mitte August ist Dr. Karina
Iwe nun die neue Leiterin von
Schloss Klippenstein. Damit
tritt sie die Nachfolge von Katja
Altmann an, die in ihrer 30-
jährigen Amtszeit das Museum
Schloss Klippenstein maßgeb-
lich prägte. Wer Frau Dr. Iwe
ist und welche Kompetenzen,
Pläne und Visionen sie mit-
bringt - wir haben nachgefragt.

1. Frau Dr. Iwe, herzlich will-
kommen in Radeberg. Alle sind
nun neugierig, wer Sie sind.
Stellen Sie sich doch bitte ein-
mal kurz vor.
Ich freue mich sehr über diese
neue Aufgabe und zugleich
auch auf diese große Verant-
wortung im Dienste von Mu-
seum Schloss Klippenstein!
Ich bin Dresdnerin, Archäologin
und Museumsschaffende. Mich treibt bei dieser wunderbaren
Arbeit an, Begeisterung für große und kleine Geschichten glei-
chermaßen auszulösen – mit Schloss Klippenstein sind das Ge-
schichten der Stadt und ihrer Menschen sowie des Schlosses.

2. Wie sah Ihre berufliche Laufbahn bisher aus und warum
haben Sie sich für Radeberg entschieden?
Ich war in den letzten Jahren für zahlreiche Museen tätig, so
zum Beispiel in Dresden, Chemnitz, Frankfurt am Main, aber
auch im Ausland am Georgischen Nationalmuseum.
Mit dem Buchmuseum der Sächsischen, Landes-, Staats- und
Universitätsbibliothek in Dresden hatte ich zuletzt bereits eine
erste Verantwortlichkeit für ein Museum inne – mit einem viel-
seitigen Aufgaben- und Ausstellungsspektrum. Daher war die
Entscheidung für Schloss Klippenstein nur folgerichtig, hier eine
Museumsleitung, noch dazu eines Schlosses, anzutreten. Ich
möchte gerne wichtige Impulse für die Zukunft des Hauses – in
Teamarbeit - setzen. Es ist wirklich was Besonderes, wenn man
jeden Morgen so eine jahrhundertealte Anlage betreten und
hier auch arbeiten kann.  

3. Was sehen Sie im Schloss Klippenstein als große Aufgabe
für die Zukunft? Welche Ziele haben Sie sich gesteckt?
Schloss Klippenstein ist ein Kleinod Ihrer Stadt, ein Ort der Jahr-
hunderte, ein Ort der Gegenwart und der Zukunft. Die Radeberger
können auf ihr Schloss sehr stolz sein!
Zunächst geht es in der ersten Zeit um einen Übergang des
Erbes bzw. des Wissens von Frau Altmann an mich, die mit der
Sanierung Großes geleistet hat.
Weiterhin möchte ich gerne attraktive Angebote für verschiedene
Zielgruppen schaffen, Formate für junge Menschen entwickeln,
um eben auch eine nachhaltige Verbundenheit mit Schloss Klip-
penstein zu stiften.
Mir liegt sehr daran, den Bekanntheitsgrad dieser kulturellen
Perle über die Radeberger Stadtgrenzen zu erhöhen. 
Und als Archäologin freue ich mich natürlich auch auf die ar-
chäologische Sammlung des Museums – und sehe hier das Po-
tential, diese der Öffentlichkeit bekannter zu machen.

Besten Dank für das Interview. Wir wünschen viel Erfolg und
Freude als Leiterin des Museum Schloss Klippenstein Radeberg.

Kurz vorgestellt:
Die neue Schlossleiterin in Radeberg

- Dr. Karina Iwe -

Foto: Red.

Radeberg wird literarisch

Regine Kölpin
integriert die Stadt
in ihr neues Buch
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1 Ein unverbindliches Leasingbeispiel für Privatkunden der KIA Leasing, ein Service der Allane SE, Dr.-Carlvon-Linde-Str. 2, 82049 Pullach. Bonität vorausgesetzt. Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen
besteht die Verpflichtung zum Abschluss einer Vollkaskoversicherung. Kostenpflichtige Sonderausstattung möglich. Zuzüglich individueller Überführungskosten in Höhe von 990,- EUR . Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Angebot gültig bis 31.10.2024.

2 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Automobile Radeberg GmbH
Pillnitzer Straße 34 | 01454 Radeberg I Tel.: 03528 / 443221 | Fax: 03528 / 480714 I www.kia-radeberg.de

Ein Mehr an Flexibilität.

Kia Picanto 1.0 DPI MT Vision (Super / 5-Gang-Schaltgetriebe); 46 kW (63 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 l/100 km; CO₂–
Emissionen kombiniert 111 g/km. CO₂-Klasse D.2

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Jeder Moment schafft neue Möglichkeiten. Und um diese ideal zu nutzen, bedarf es maximaler Flexibilität. Genau diese
findest du im Kia Picanto. Denn trotz seiner kompakten Maße bietet er eine überraschende Geräumigkeit, ein Höchstmaß
an Komfort sowie einen großen, variablen Kofferraum. Lass dich vom Kia Picanto bei einer Probefahrt bewegen.

Der Kia Picanto.

Anzeige

mtl. leasen für

€ 165,291

Kia Picanto 1.0 DPI MT Vision, 46 kW (63 PS), schon für € 165,29 monatlich1

Fahrzeugpreis 

Einmalige Leasingsonderzahlung

Laufzeit in Monaten

€ 16.725,20 

€ 1.500,-

48

Gesamtlaufleistung 

36 mtl. Raten á

Gesamtbetrag 

10.000 km

€ 165,29

€ 9.433,92


